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FINANZGERICHT 
BERLIN-BRANDENBURG 

  

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

1 K 1165/20 

In dem Rechtsstreit 

der A... GmbH & Co.KG, 

Klägerin, 

bevollmächtigt: 

gegen 

das Hauptzollamt, 

Beklagter, 

wegen Einfuhrabgaben 

hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg - 1. Senat - aufgrund mündlicher Verhandlung 
vom 30. November 2022 durch 

die Vorsitzende Richterin am Finanzgericht . 

den Richter am Finanzgericht nn 

die Richterin nn 

den ehrenamtlichen Richter ... Sowie 

die ehrenamtliche Richterin 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Revision zum Bundesfinanzhof wird zugelassen. 

Die Kosten des Verfahrens werden der Klägerin auferlegt. 

   



  

  
  

Tatbestand: 

Die Beteiligten streiten über einen Einfuhrabgabennacherhebungsbescheid, den der Be- 

klagte erlassen hat, weil er davon ausgeht, die Klägerin habe als Fiskalvertreterin im Rah- 

men der Verzollung aus Drittstaaten importierter Waren gefälschte Rechnungen sowie un- 

wirksame Vollmachten vorgelegt und über die Identität des Abnehmers in einem anderen 

Mitgliedstaat falsche Angaben gemacht. Auf diesem Wege seien Einfuhrabgaben durch 

Vortäuschen niedrigerer Warenwerte und innergemeinschaftlicher Lieferungen in das EU- 

Ausland vermieden worden. 

Am 04.04.2013 meldete die Klägerin im Namen und für Rechnung der B... POL mit Sitz in 

Polen beim Hauptzollamt C..., Zollamt D..., Abfertigungsstelle E... 1.209 CT-Kartons Kin- 

derfahrräder der Warennummer 8712 0030 90 0, einer Rohmasse von 12.764,40 kg, einer 

Eigenmasse mit demselben Gewicht mit Ursprungsland China an. Für den Zollwert gab die 

Klägerin 6.649,50 US-Dollar bzw. 5.136,73 Euro an. Die Abfertigung erfolgte zum zollrecht- 

lich freien Verkehr mit steuerbefreiender Lieferung in einen anderen Mitgliedsstaat der EU 

(sog. Zollverfahren 4200, nachfolgend VC 42) unter Aussetzung der Einfuhrumsatzsteuer. 

Die Klägerin legte mit der Zollanmeldung den Direktbeförderungsnachweis CMR sowie die 

Handelsrechnung Nr. ... in Höhe von 6.649,50 US-Dollar, datiert auf den 02.03.2013, vor, 

welche als Versender/ Verkäufer die F... Lid. aus China auswies. Weiterhin legte die Klä- 

gerin die Packliste und die „Bill of Lading“ vor (vgl. Bl. 14 — 18 des Ordners des Beklagten 

„1 K 1165/20"). Die „Bill of Lading“ weist als Containernummer „..." aus. Die Zollanmeldung 

wurde nach stichprobenweiser Beschaffenheitsbeschau wie angemeldet angenommen, die 

Einfuhrabgaben in Höhe von 719,14 Euro Zoll-EU, Antidumpingzoll in Höhe von 2.491,31 

Euro und Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 0,- Euro aufgrund des Verfahrens VC 42 ab- 

schließend festgesetzt (vgl. Bl. 11 f. des Ordners des Beklagten „1 K 1165/20"). 

In der Folgezeit nahm das Zollfahndungsamt S... Ermittlungen auf, die sich gegen im Be- 

reich der Einfuhrabgabenhinterziehung agierende internationale Tätergruppierungen rich- 

teten. Danach hätten ungefähr zwei Dutzend asiatische Hersteller beziehungsweise Händ- 

ler ihre Waren an Zwischenhändler in Dubai verkauft. Diese Firmen wiederum seien wirt- 

schaftlich mit in Polen ansässigen Händlern (überwiegend im Textilbereich) verbunden ge- 

wesen und hätten die Waren an die tatsächlichen Empfänger in Polen weitergeleitet. Wäh- 

rend die Waren zumeist per Schiff - teilweise aber auch per Luftfracht - nach G... transpor- 

tiert worden seien, hätten die Zwischenhändler in Dubai die Handelsunterlagen an die in 

G... ansässige Spedition, die H... GmbH, übermittelt. Diese habe mit den Originalhandels- 

unterlagen die ankommenden Waren von den Schiffsreedereien übernommen und dafür 

  

  

  
 



  

  

  

gesorgt, dass die Waren per Lkw in Richtung Polen verbracht worden seien. Hierfür habe 

die H... GmbH entsprechende Fuhrunternehmen mit dem Transport sowie die Klägerin mit 

der Eröffnung des T1-(externen) Versandverfahrens und der Verzollung der Ware bei deut- 

schen Zollämtern beauftragt. Die H... GmbH soll hierbei auch Originalhandelsrechnungen 

gegen, zum Teil selbst erstellte, massiv unterfakturierte Scheinrechnungen ausgetauscht 

haben. Diese seien teilweise bei Durchsuchungsmaßnahmen aufgefunden worden. Die un- 

terfakturierten Scheinrechnungen soll die Klägerin von der H... GmbH erhalten haben, wel- 

che diese im Rahmen der Zollanmeldungen gegenüber den Zollämtern vorgelegt haben 

soll. Weiterhin hätten die Ermittlungen ergeben, dass die Klägerin zu keinem Zeitpunkt über 

Original-Zoll- beziehungsweise Fiskalvollmachten verfügt hätte, sondern nur über Faxko- 

pien bzw. per E-Mail übersandte eingescannte Dokumente. Die Klägerin habe zu keinem 

Zeitpunkt einen persönlichen Kontakt mit ihren Auftraggebern gehabt. Auch ein Abgleich 

der geleisteten Unterschriften mit einem Ausweis oder ähnlichem Dokument habe seitens 

der Klägerin nicht stattgefunden. Ein Vergleich der Originalunterschriften der Geschäftsfüh- 

rer mit derjenigen auf den Zoll- und Fiskalvollmachten hätte die Zweifel an der Echtheit der 

gegenüber der Klägerin abgegebenen Unterschriften bestätigt, da diese offensichtlich von- 

einander abwichen. Wegen der Einzelheiten der Ermittlungen wird auf den Schlussbericht 

des Zollfahndungsamis S... vom 27.01.2017 im Ermittlungsverfahren E-80017/14 sowie die 

drei Nachträge verwiesen (Bl. 35 - 228 des Ordners des Beklagten „1 K 1142/20, 1 K 

1158/20, 1 K 1165/20, 1 K 1058/21"). 

Bezüglich der hier strittigen Einfuhr lag eine Zoll- und Fiskalvollmacht mit Ausstellungsda- 

tum 01.04.2013 in Kopie vor. Am 09.08.2016 wurde die Wohnung des eingetragenen Ge- 

schäftsführers des Unternehmens B... POL, Herr I..., durchsucht. Aus dem Durchsu- 

chungsprotokoll ist zu entnehmen, dass Herr |... ausgesagt habe, dass er nicht wisse, wo 

sich die Unterlagen zum Unternehmen B... POL befänden. Er kenne keinerlei Unterlage 

und sei lediglich als Strohmann des Unternehmens eingesetzt worden. Die Personen, die 

das Unternehmen tatsächlich gegründet hätten, kenne er nicht. Das Zollfahndungsamt S... 

ist der Ansicht, dass die Unterschrift des Herrn I... im Aussageprotokoll erheblich von der 

Unterschrift auf den gegenüber der Klägerin erteilten Fiskalvollmachten abweiche. Weiter- 

hin seien Gelangensbestätigungen von B... POL aus dem November 2013 aufgetaucht. 

Die dortigen Unterschriften von B... POL wichen erneut erheblich von den beiden anderen 

festgestellten Unterschriften des Unternehmens B... POL ab. Dies unterstreiche die Zweifel 

an der Echtheit der Vollmachten nochmals. Das Unternehmen B... POL war im Gewerbe- 

register vom 18.12.2012 bis 16.05.2014 sowie vom 21.05.2015 bis 17.11.2015 angemeldet 

und registriert gewesen. Nach der Auskunft der Zollkammer in J... habe das Unternehmen 

   



  

  

B... POL im Zeitraum Januar 2013 bis September 2014 keinen innergemeinschaftlichen 

Erwerb von Waren in Polen gemeldet. Eine diesbezüglich angeordnete Betriebsprüfung 

konnte nicht durchgeführt werden, da das Unternehmen am 17.11.2015 bereits zum zwei- 

ten Mal aus dem Handelsregister gelöscht worden war. Die streitgegenständliche Ware 

wurde nach Polen transportiert. An wen diese jedoch geliefert wurde, konnten die Ermittler 

nicht herausfinden. 

Daneben geht der Beklagte davon aus, dass die Ermittlungen den Verdacht bestätigt hät- 

ten, dass einige an der Zweigstelle E... beschäftigte Mitarbeiter der Klägerin in die Hinter- 

ziehungshandlungen eingebunden gewesen seien. Zudem seien bei den polnischen Fi- 

nanzbehörden für keine der ermittelten 637 Einfuhren, auch die hier streitige nicht, steuer- 

liche Anmeldungen erfolgt. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes S... hätten weiterhin 

ergeben, dass bereits in den Kalenderjahren 2011 bis 2013 siraf- und steuerrechtliche Er- 

mittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft L... in einem gleichgelagerten Textilfall mit 

anderen polnischen Einzelunternehmen erfolgt seien. Auch bei diesen Einfuhren seien die 

dortigen polnischen Einzelunternehmen durch die Klägerin direkt vertreten worden. Im Rah- 

men dieser Ermittlungen wurden schon im Kalenderjahr 2012 Hausdurchsuchungen, auch 

von Geschäftsräumen der Klägerin, vorgenommen. Im Zusammenhang dieser Ermittlungen 

habe die Klägerin auch Kenntnis davon erlangt, dass bezüglich der Einfuhren von Textilien, 

textilen Vorprodukten und anderer Waren aus China im Verfahren VC 42 zum einen erheb- 

liche Zweifel am angemeldeten Zollwert der Ware bestünden und zum anderen, dass die 

Unternehmen überhaupt wirtschaftlich aktiv seien. Es seien Ermittlungen gegen Mitarbeiter 

der Klägerin gelaufen, die auch der Geschäftsleitung der Klägerin bekannt gewesen seien. 

Wegen der Einzelheiten der damaligen Ermittlungen und der Kenntnis der Klägerin wird auf 

den Schriftverkehr zwischen dem Zollfahndungsamt C... mit der Klägerin verwiesen (Bl. 69 

bis 75 des Ordners des Beklagten „1 K 1165/20"). 

Der Beklagte trägt weiter vor, dass im vorliegenden Ermittlungsverfahren nunmehr auch 

Anklagen gegen vier Mitarbeiter der Klägerin erhoben worden seien. Dies sei der Klägerin 

bekannt. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden erhebliche Telefonüberwachungsmaß- 

nahmen beziehungsweise Überwachungen des E-Mail-Verkehrs vorgenommen. Hierbei 

seien Hinweise und Feststellungen getroffen worden, die aus Sicht des Beklagten belegten, 

dass die Geschäftsführung in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Tathandlungen Hinweise 

verschiedenster Herkunft erhielt, um sich der Gefahr des Missbrauchs des Verfahrens VC 

42 und der Unterfakturierung der Ware gewahr zu werden. Zudem seien vereinzelte Fest- 

stellungen durch Bedienstete der Klägerin bezüglich diverser Unregelmäßigkeiten und Un- 

  
   



  

stimmigkeiten bei den „Containergeschäften", welche an die Geschäftsleitung in K... her- 

angetragen worden seien, durch diese ignoriert worden. So habe die Leiterin der Nieder- 

lassung L... bereits im Oktober 2012 darauf aufmerksam gemacht, dass die „Containerab- 

fertigungen" zu hinterfragen seien und dass hinter den ständig wechselnden Zollanmeldern 

(Unternehmen werden gegründet, für eine Vielzahl von Abfertigungen der Container über 

eine geraume Zeit genutzt und anschließend abgemeldet) letztlich immer die gleichen ver- 

antwortlichen Personen stünden. Wegen der Einzelheiten wird auf die E-Mail der Nieder- 

lassunggsleiterin in L... sowie die Auszüge aus der Telefonüberwachung verwiesen (Bl. 75, 

76 - 106 des Ordners des Beklagten „1 K 1165/20"). 

Im Rahmen der Amishilfe erging durch das Zollfahndungsamt S... ein Auskunftsersuchen 

an die chinesische Zollverwaltung, in welchem diese gebeten wurde, die in den chinesi- 

schen Ausfuhrerklärungen angemeldeten Warenwerte festzustellen und zu übermitteln. 

Aus der Antwort ging hervor, dass diese Werte erheblich über den in Deutschland ange- 

meldeten Warenwerten lagen. Für die hier strittige Einfuhr wurde laut Angaben der chine- 

sischen Zollverwaltung ein Warenwert bei der Ausfuhr in Höhe von 32.953,80 US-Dollar 

(25.456,78 Euro) deklariert. 

Nach Aufnahme der Ermittlungen und Vernehmungen der einzelnen Mitarbeiter der Kläge- 

rin fanden vereinzelt Telefonate zwischen dem damaligen Prokuristen der Klägerin, Herrn 

M..., Herrn N... sen. oder jun. (nicht bekannt) beziehungsweise Herrn ©... oder Herrn P..., 

jeweils mit dem Angeklagten Neumann statt. Das Zollfahndungsamt S... habe hierbei fest- 

gestellt, dass es in allen Gesprächen um die Ermittlungen gegen das Unternehmen bezüg- 

lich der Unterfakturierungen gegangen sei. Grundsätzlich sei hierbei festgehalten worden, 

dass seitens einer Spedition jeweils nur die Zollwerte angemeldet werden könnten, welche 

ihr vom Zollanmelder übermittelt worden seien. Im Übrigen könne die Spedition nicht wis- 

sen, dass die Zollwerte die Durchschnittswerte unterschritten, da diese nicht bekannt seien. 

Stets werde sich in den Gesprächen darauf zurückgezogen, dass es nicht Aufgabe des 

Zoll- und Fiskalvertreters sei, die Anmeldungen der Zollwerte auf ihre Richtigkeit hin zu 

überprüfen. Aus Sicht der Gesprächsteilnehmer sei es Aufgabe des Zolls, die entsprechen- 

den Zollwerte zu überwachen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Aufzeichnungen aus 

der Telefonüberwachung verwiesen (Bl. 76 - 106 des Ordners des Beklagten „1 K 

1165/20*). Die Aufzeichnungen aus der Telefonüberwachung sowie aus dem E-Mail-Ver- 

kehr seien auch im hiesigen Besteuerungsverfahren verwertbar, da vorliegend der Verdacht 

bestünde, dass eine Katalogstraftat begangen worden sei, $ 100a Strafprozessvollmacht 

([StPO]; vgl. Bundesfinanzhof [BFH], Beschluss vom 12.01.2016, VII B 148/15 Sammlung 

amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des BFH [BFH/NV] 2016, 762). 

   



  

  

Aufgrund der dargelegten Ermittlungen wurde der Klägerin mit Schreiben des Beklagten 

vom 02.05.2018 die Sach- und Rechtslage zu ihrer möglichen Inanspruchnahme dargelegt, 

auch unter Bezugnahme auf die hier streitige Einfuhr, und Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben. Nach weiterem Schriftverkehr setzte der Beklagte u.a. mit Bescheid vom 

06.07.2018, Gz: ATS-1111-000044-11-2015-3650, Zoll-EU, Antidumpingzoll (Antidump- 

EU) und Einfuhrumsatzsteuer zum Einfuhrabgabenbescheid vom 04.04.2013, Gz; ATC- 

0042-000003-04-2013-5656, gegenüber der Klägerin in Höhe von weiteren 2.844,81 Euro 

Zoll-EU, 9.855,23 Euro Antidump-EU bzw. in Höhe von 7.859,78 Euro EUST fest. Die Fest- 

setzung der Einfuhrumsatzsteuer erfolgte darin erstmals nach 88 21 Abs. 2, 13a Abs. 2 

Umsatzsteuergesetz (UStG) in sinngemäßer Anwendung der Art. 220, 201, 5 Abs. 4 

UAbs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12.10.1992 zur Festlegung 

des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302/1 - nachfolgend ZK). Im Rahmen der 

Ermittlungen habe man festgestellt, dass die angemeldeten Werte zu niedrig seien und die 

vorgelegten Handelsrechnungen nicht als Grundlage des Transaktionswertes gemäß Art. 

29 ZK anerkannt werden könnten. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich um To- 

talfälschungen gehandelt habe. Da die Klägerin keine wirksamen Vollmachten gehabt 

habe, sei dieser als vollmachtloser Vertreterin das Geschäft gemäß Art. 5 Abs. 4 UAbs. 2 

ZK als Eigengeschäft zuzurechnen. Da über die Identität des Abnehmers ebenfalls falsche 

Angaben gemacht worden seien, sei auch die Einfuhrumsatzsteuerbefreiung nach 85 

Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit $ 6a UStG zu Unrecht gewährt worden und nach 8 21 Abs. 2 

UStG in sinngemäßer Anwendung des Art. 220 ZK nachträglich zu erheben. Auch hierfür 

sei die Klägerin Steuerschuldnerin gemäß 88 21 Abs. 2, 13a Abs. 2 UStG in Verbindung 

mit Art. 5 Abs. 4 UAbs. 2 ZK. 

Im Ergebnis der Ermittlungen des Zollfahndungsamts setzte der Beklagte in 574 einzelnen 

Einfuhrabgabenbescheiden gegenüber der Klägerin insgesamt 257.269,03 Euro Zoll-EU, 

315.932,20 Euro Antidumpingzoll und 1.747.781,20 Euro Einfuhrumsatzsteuer (gesamt 

2.320.982,43 Euro) fest. 

Unter anderem gegen den hier streitgegenständlichen Bescheid wandte sich die Klägerin 

mit ihrem fristgerechten Einspruch, den sie im Kern zusammengefasst mit dem - später im 

hiesigen Verfahren vertieften - Vorbringen begründete, dass bereits Verjährung eingetreten 

sei, der Steuerbescheid viel zu unbestimmt sei und sich daraus für sie, die Klägerin, eine 

Steuerhinterziehung nicht ergebe. Darüber hinaus gebe es auch noch andere mögliche 

Schuldner und die vorhandenen Vollmachten seien allesamt wirksam gewesen. Wegen der 

näheren Einzelheiten nimmt das Gericht Bezug auf die Einspruchsbegründung der Klägerin 

vom 10.07.2018 (Bl. 129 - 131 des Ordners des Beklagten „1 K 1165/20"). 

  
   



  

  

Nach weiterem Schriftverkehr zwischen den Beteiligten überzeugte dies den Beklagten 

nicht, der den Einspruch mit Einspruchsentscheidung vom 25.11.2020 als unbegründet zu- 

rückwies. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass das Unternehmen tatsächlich nicht exis- 

tiert bzw. jedenfalls keine wirtschaftliche Aktivität ausgeübt habe. Der Inhaber der Firma 

B... POL, I..., habe ausgesagt, dass er nicht wisse, wo sich die Unterlagen der B... POL 

befänden und er niemals Unterlagen zu Gesicht bekommen habe. Er sei lediglich als Stroh- 

mann dieses Unternehmens eingesetzt worden. Die Unterschriften auf den diversen Voll- 

machten und Gelangensbestätigungen wichen stark voneinander ab. Die Vollmachten 

seien daher als Fälschungen anzusehen. Dies werde bestätigt durch die Ermittlungen, die 

ergeben hätten, dass das Unternehmen den polnischen Finanzämtern die Waren nie als 

innergemeinschaftliche Lieferungen gemeldet habe. Das Unternehmen B... POL sei daher 

als Scheinfirma anzusehen. Dies habe zur Folge, dass keine wirksame Bevollmächtigung 

der Klägerin für die angemeldete Einfuhr vorgelegen habe. Damit sei die Anmeldung als 

Eigengeschäft der Klägerin nach Art. 5 Abs. 4 UAbs. 2 ZK zu werten. Die Klägerin sei inso- 

fern auch Steuerschuldner der Einfuhrumsatzsteuer. Es sei Einfuhrumsatzsteuer entstan- 

den, da keine innergemeinschaftliche Anschlusslieferung im Sinne der relevanten Vor- 

schriften erfolgt sei, so dass die Steuerbefreiung nicht gewährt werden könne. Schließlich 

sei keine Festsetzungsverjährung eingetreten, da eine Steuerhinterziehung vorgelegen 

habe. Wegen der näheren Begründung wird auf die Ausführungen der Einspruchsentschei- 

dung verwiesen (Bl. 9 - 49 der Verfahrensakte; Bl. 316 - 356 des Ordners des Beklagten „1 

K 1165/20"). 

Hiergegen richtet sich die fristgerechte Klage. Die Auffassung des Beklagten, dass der pol- 

nische Einführer nicht existent sei bzw. ihr, der Klägerin, gegenüber keine wirksame Fiskal- 

verzollungsvollmacht vorliege, sei nicht vertretbar. Noch vor Bearbeitung der Zollanmel- 

dung sei von ihr, der Klägerin, eine umfassende Due Diligence durchgeführt worden. Die 

vorgelegten Nachweismittel, hier auch die Finanzamtsbestätigung der polnischen Finanz- 

verwaltung und Vollmachten, seien sachlich geprüft worden und es sei eine qualifizierte 

Prüfung der USt-ID-Nummer nach Stufe 2 durch elektronische Abfrage erfolgt. Ebenfalls 

sei die EORI-Nummer elektronisch geprüft worden. Auch diese Prüfung habe zu positiven 

Ergebnissen geführt. Die EORI-Nummer in Deutschland sei an die Bedingung geknüpft, 

dass der Wirtschaftsbeteiligte im Antrag alle Daten (Firmenname, Gründungsdatum, 

Rechtsform, Telefonnummer, Finanzamt, Steuernummer, USt-ID-Nummer, Ansprechpart- 

ner etc.) angeben müsse. Dem EORI-Antrag sei zwingend eine Kopie des Handelsregister- 

auszugs oder der Gewerbeanmeldung beizufügen. Die Nummer sei von den polnischen 

Behörden erteilt worden. Dies hätte nicht geschehen können, wenn die Firma nicht existent



  

gewesen wäre. Die EORI-Nummer sei daher als Nachweis der Existenz des Unternehmens 

ausreichend. Die Konzernzenirale der Klägerin habe den Zweigniederlassungen die Frei- 

gabe erteilt, für den Kunden B... POL als direkter Zollvertreter nach Art. 5 Abs. 1, 1. Anstrich 

ZK und Fiskalvertreter gemäß 8 22a Abs. 2 UStG tätig zu sein. Die Prüfung sei nach den 

Kriterien vorgenommen worden, denen das HZAQ... im Rahmen der AEO (F)-Zertifizierung 

zugestimmt habe. 

Bei ihr, der Klägerin, seit dem 17.09.2008 „AEO F" gemäß Art. 5a ZK, hätten regelmäßige 

Monitorings durch das HZA Q... stattgefunden. Die Prüfungen hätten zu keinen Beanstan- 

dungen geführt. Auch habe sie, die Klägerin, alle umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften pe- 

nibel eingehalten, sei sie doch bis zum heutigen Tag ununterbrochen gemäß 8 4 Ziffer 9 

StBerG zur beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Hätte sie, die gemäß $ 22a 

Abs. 2 UStG zur Fiskalvertretung berechtigt sei, wie der Beklagte unverständlicherweise 

behaupte, gegen die in $ 22b UStG genannten Pflichten verstoßen, wäre ihr von der zu- 

ständigen Finanzbehörde gemäß $ 22e Abs. 1 UStG die Fiskalvertretung untersagt worden. 

Das sei zu keinem Zeitpunkt der Fall gewesen. Von ihr, der Klägerin, seien sämtliche Pflich- 

ten erfüllt worden, die sie als Fiskalvertreter aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu erfüllen 

habe. So habe sie vierteljährliche Voranmeldungen gemäß 88 18 Abs. 1, 3 und 4 und 18a 

UStG beim zuständigen Finanzamt in Q... abgegeben, auch habe sie die Buch- und Beleg- 

nachweise zur vollen Zufriedenheit der vorgenannten Behörde geführt. 

Unmittelbar vor Abgabe der Zollanmeldung sei gemäß interner Dienstanweisung vom 

15.11.2010 eine einzelfallbezogene qualifizierte Prüfung der USt-ID-Nummer und ein 

EORI-Check erfolgt. Das Ergebnis sei erneut positiv gewesen. Gemäß Dienstanweisung 

sei, wie bei allen Fällen üblich, nochmals geprüft worden, ob eine gültige zoll- und steuer- 

rechtliche Vollmacht vorgelegen habe. Unterschriften seien oft unleserlich und sähen nicht 

immer gleich aus, ohne dass dies im Geschäftsverkehr oder im Verkehr mit Behörden und 

Gerichten beanstandet werde. Spediteure bewegten Waren, sie seien keine Graphologen. 

Eine gültige Vollmacht habe vorgelegen. 

Weiterhin lägen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung vor. Der Beklagte könne 

aufgrund der gewählten Rechtsgrundlage die Einfuhrumsatzsteuer nicht nacherheben, da 

es sich bei der Festsetzung der Einfuhrumsatzsteuer nicht um einen Steuerbescheid han- 

dele, sondern lediglich um einen begünstigenden Verwaltungsakt, für dessen Rücknahme/ 

Widerruf andere Vorschriften gälten. Eine Nacherhebung auf der rechtlichen Grundlage von 

Art. 220 ZK sei daher nicht möglich. Dies sei allenfalls nach Art. 8 und/ oder 9 ZK i.V.m. 

8 21 UStG oder über $ 130 Abgabenordnung (AO) möglich, und deren Voraussetzungen 

   



  

  

seien nicht erfüllt. Weiterhin könne sie, die Klägerin, als vollmachtlose Vertreterin wegen 

ihrer Anmeldung niemals Steuerschuldner sein. Es handele sich bereits nicht um ein um- 

satzsteuerrechtliches Eigengseschäft. Sie habe lediglich als Grenzspediteur, d.h. Dienstleis- 

ter für die Zollanmeldung, fungiert. Zudem habe sie, die Klägerin, sich alle notwendigen 

Informationen ihres Auftraggebers, wie z.B. USt-ID-Nummer, geben lassen und alle Nach- 

weispflichten erfüllt. Weitere Pflichten zur Prüfung hätten ihrerseits nicht bestanden. Auf- 

grund der Anmeldung der Einfuhr im Rahmen des VC 42 habe bereits keine Einfuhr in 

Deutschland stattgefunden, so dass in Deutschland auch keine Einfuhrumsatzsteuer ent- 

stehen könne. Dies gelte auch deshalb (keine Entstehung von Einfuhrumsatzsteuer in 

Deutschland), weil sie, die Klägerin, nie Verfügungsgewalt über die streitgegenständliche 

Ware gehabt habe. Auch habe sie, die Klägerin, im Rahmen der Einfuhr im Verfahren VC 

42 die Identität des Abnehmers nicht prüfen müssen. Schließlich stünde ihr, der Klägerin, 

Vertrauensschutz zu, da sie gutgläubig gewesen sei. Dies ergebe sich aus der Rechtspre- 

chung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu Art. 143 der Richtlinie 2006/112/EG des 

Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der im Streitzeit- 

raum geltenden Fassung (ABl. L 347, 1; nachfolgend MwStSystRL). Es sei auch unstreitig, 

dass die Ware nach Polen geliefert worden sei. Insofern könnten in Deutschland bereits 

keine Einfuhrabgaben nacherhoben werden. Zumindest müsse diese Frage dem EuGH 

vorgelegt werden. Schließlich liege keine Steuerhinterziehung vor, so dass die Festset- 

zungsfrist für die streitgegenständliche Einfuhr bereits abgelaufen sei. Jedenfalls sei nicht 

sie, die Klägerin, Zollschuldnerin. Wegen der umfassenden rechtlichen Ausführungen wird 

auf die Schriftsätze der Klägerin vom 30.04.2021 (Bl. 56 - 164 der Verfahrensakte) und vom 

02.11.2022 (Bl. 210 - 222 der Verfahrensakte) verwiesen. 

Die Klägerin beantragt, 

den Einfuhrabgabenbescheid ATS-1111-000044-11-2015-3650 vom 

06.07.2018 in Gestalt der Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 

25.11.2020 (Gz.: Z 2950 B - RL 2564/2018 - B 34) aufzuheben; sowie 

die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren für notwendig zu 

erklären. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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Er, der Beklagte, halte an seiner in dem angefochtenen Bescheid sowie der ablehnenden 

Einspruchsentscheidung geäußerten Auffassung fest: Der streitgegenständliche Bescheid 

sei rechtmäßig. Er verweise auf seine Ausführungen in der Einspruchsentscheidung vom 

25.11.2020. Ergänzend nehme er wie folgt Stellung: Eine Einfuhr im umsatzsteuerrechtli- 

chen Sinne habe vorgelegen. Dies ergebe sich aus Art. 30 der MwStSystRL. Entgegen der 

Ansicht der Klägerin sei die Einfuhrumsatzsteuer nicht vollständig von den Zollvorschriften 

entkoppelt. Es habe auch nach der Rechtsprechung des EuGH eine Einzelfallprüfung zu 

erfolgen, ob die Vorschriften sinngemäß über $ 21 Abs. 2 UStG anwendbar seien. Dies sei 

hier der Fall. Dies widerspreche auch nicht den Richtlinienvorschriften der MwStSystRL im 

hiesigen Fall, insbesondere nicht Art. 143 MwStSystRL. Es gebe kein Erfordernis, wie die 

Klägerin meine, vor der Nacherhebung einen begünstigenden Verwaltungsakt aufzuheben. 

Die angewandten Rechtsgrundlagen für die streitgegenständliche Nacherhebung seien 

richtig. Diese könne auch erfolgen, weil die Voraussetzungen für die Gewährung der Steu- 

erbefreiung nach 8 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG nicht vorgelegen hätten. Die klägerische Auffas- 

sung, dass im Rahmen des VC 42 ein Identitätserfordernis nicht gegeben sei, gehe fehl. 

Dies ergebe sich auch nicht aus der Rechtsprechung des EuGH. Als vollmachtlose Vertre- 

terin sei die Klägerin im Sinne des Art. 5 ZK Schuldnerin der Einfuhrumsatzsteuer gewor- 

den. Die Klägerin könne sich auch nicht auf Vertrauensschutz berufen. Wegen der umfas- 

senden Ausführungen wird auf die Klageerwiderung vom 21.09.2021 (Bl. 168 - 201 der 

Verfahrensakte) verwiesen. 

Wegen der näheren Einzelheiten des Sachverhaltes sowie des Vorbringens der Beteiligten 

nimmt der Senat auf den Akteninhalt sowie die im Verfahren ausgetauschten Schriftsätze 

Bezug. Dem Senat haben bei seiner Entscheidung neben der Verfahrensakte die Akte zu 

den Verfahren 1 K 1142/20, 1 K 1158/20 und 1 K 1058/21 sowie die diese Rechtsstreitig- 

keiten betreffenden Akten des Beklagten vorgelegen (ein Ordner „1 K 1142/20“, paginiert 

von Bl. 1 bis 383; ein Ordner „1 K 1158/20“, paginiert von Bl. 1 bis 390; ein Ordner „1 K 

1165/20", paginiert von Bl. 1 bis 394; ein Ordner „1 K 1058/21“, paginiert von Bl. 1 bis 346 

sowie ein Ordner „1 K 1142/20, 1 K 1158/20, 1 K 1165/20, 1 K 1058/21“, paginiert von Bl. 

1 bis 271). 

Entscheidungsgründe: 

l. Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. Der angefochtene Einfuhrabgabenbe- 

scheid ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten, $ 100 Abs. 1 Satz 1 
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Finanzgerichtsordnung (FGO). Insbesondere hat der Beklagte die Klägerin zu Recht in An- 

spruch genommen. Die Klägerin ist als Anmelder Steuerschuldnerin gemäß Art. 201 Abs. 3 

UAbs. 1 Satz 1 ZK geworden (nachfolgend unter 1.2.). Die Voraussetzungen für die Nach- 

erhebung des Zolls sowie des Antidumpingzolls nach Art. 220 Abs. 1 ZK liegen vor (nach- 

folgend unter 1.3.). Die Nacherhebung der Einfuhrumsatzsteuer erfolgte gemäß 8 21 Abs. 2 

UStG in sinngemäßer Anwendung des Art. 220 Abs. 1 ZK (nachfolgend unter 1.4.). Der Be- 

klagte hat den Zollwert zutreffend nach der Schlussmethode gemäß Art. 31 Abs. 1 ZK be- 

stimmt (nachfolgend unter 1.5.) und Verjährung steht der Nacherhebung ebenfalls nicht ent- 

gegen (nachfolgend unter 1.6.). 

1. Ausweislich des Ermittlungsergebnisses des Zollfahndungsamis S... durfte der Be- 

klagte die Klägerin in Anspruch nehmen. 

a) Zunächst bestätigt das Ermittlungsergebnis, dass die Klägerin ausreichend Anhalts- 

punkte für die Überprüfung ihrer Abwicklungspraxis betreffend ihrer Zollanmeldungen seit 

Ende 2012 hatte: 

Die Klägerin hat formal ihre Pflichten als Fiskalvertreterin erfüllt, indem sie sich die Voll- 

machten hat ausstellen lassen und die USt-ID- bzw. EORI-Nummern geprüft hat. Jedoch 

spätestens seit der E-Mail der Niederlassungsleiterin der Klägerin am Standort L... im Ok- 

tober 2012, den Hausdurchsuchungen bei der Klägerin in 2012 sowie dem Kontakt mit dem 

Zollfahndungsamt C... ab März 2013 über Unregelmäßigkeiten bei Importeuren bzw. Ab- 

nehmern aus Polen, hatte die Klägerin Anhaltspunkte, ihre Geschäftspraxis zu überprüfen. 

Im April 2013 wurde auch der Mitarbeiter der Klägerin, Herr R..., im Rahmen dieses Ermitt- 

lungsverfahrens vernommen. Er gab u.a. sinngemäß an, dass die Zentrale inK... entschie- 

den habe, das „Geschäft mit den Containern“ zu machen (Bl. 71 - 74 des Ordners des 

Beklagten „1 K 1165/20"). Anhand dieser Anhaltspunkte seit Ende 2012 hatte die Klägerin 

Anlass, ihre Geschäfte zu überprüfen und ihre Abwicklungspraxis anzupassen. Dies ist 

nicht erfolgt. Hierzu hat die Klägerin auch nicht näher vorgetragen und sich insofern mit 

dem Vortrag des Beklagten auch nicht näher auseinandergesetzt. 

Die Klägerin räumt selbst ein, keinen direkten Kontakt mit Abnehmern gehabt zu haben. Es 

wurde insofern - über die formale Abfrage von Umsatzsteuer-ID-Nummer und EORI- 

Nummer hinaus - nicht überprüft, ob neben dem Firmenstempel auch die handelnde Person 

vertretungsberechtigt war bzw. ob das Unternehmen überhaupt existent war. Aufgrund die- 

ser Anhaltspunkte durch die geschilderten Ermittlungen, war - nach Auffassung des Senats 

- eine bloß formale Prüfung durch die Abfrage von Umsatzsteuer-ID-Nummer und EORI- 
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Nummer seitens der Klägerin auch nicht mehr ausreichend. Zudem erfolgten nach den 

Schilderungen der Abwicklungen durch die Leiterin des Standortes L... der Klägerin, die 

Zahlungen der Zölle und Abgaben sowie die Zahlungen an die Klägerin ausschließlich 

durch Barzahlungen. Hierbei handelte es sich teilweise um Beträge im hohen fünfstelligen 

Bereich. Auch dies gab — nach Auffassung des Senats — Anlass zu Überprüfungen der 

Abwicklungspraxis seitens der Klägerin spätestens seit Ende 2012 und auch auf diesen 

Umstand ist die Klägerin nicht näher eingegangen. 

b) Bezogen auf die streitgegenständliche Einfuhr hat das Gericht nach Prüfung der 

Aktenlage keine Zweifel daran, dass es sich bei der seitens der Klägerin am 04.04.2013 zur 

Verzollung angemeldeten Ware tatsächlich um Ware handelt, die von einem anderen Ab- 

nehmer als dem Unternehmen B... POL erworben worden ist. Der vom Beklagten rekon- 

struierte Geschehensablauf, dass die Klägerin die Anmeldung nur machte, um eine Ein- 

fuhrumsatzsteuerhinterziehung in Polen durch fehlende dortige Anmeldung der Ware zu 

ermöglichen, ist jedenfalls anhand des Akteninhalts plausibel und seitens der Klägerin nicht 

substantiiert widerlegt worden. 

aa) Das Gericht hat aufgrund der Aktenlage zudem keine Zweifel daran, dass nicht die 

B... POL, sondern ein unbekannter Dritter tatsächlicher Empfänger der streitgegenständli- 

chen Ware war. Das belegen die Erkenntnisse im Rahmen der Ermittlungen gegenüber 

dem Unternehmen B... POL und Herrn I... ausreichend: 

Es gibt nach Aktenlage keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Herr I... tatsächlicher Inhaber 

der B... POL war. Im Gegenteil, er teilte mit, lediglich Strohmann gewesen zu sein und über 

keinerlei Unterlagen zu verfügen. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass das Unter- 

nehmen B... POL wirtschaftlich tätig war. Das Unternehmen B... POL hat zu keinem Zeit- 

punkt gegenüber dem polnischen Finanzamt etwaige Einfuhren angemeldet. Die Aktenlage 

spricht — nach Auffassung des Senats — daher für das Vorliegen eines Scheinunterneh- 

mens, welches zum Schein als Abnehmer zur Verfügung stand, um es für Einfuhrumsatz- 

steuerhinterziehungen zu nutzen. 

bb) Auch der Höhe nach ergeben sich für den Senat aufgrund der Ermittlungen und 

Hinweise der chinesischen Zollbehörden keine Zweifel, da der Container für die streitge- 

genständliche Einfuhr in der Ausfuhrdatenbank einen erheblich höheren Wert hatte, ent- 

sprechend der Feststellungen des Beklagten. Dass der Zielhafen in der Ausfuhrdatenbank 

zunächst die Ukraine auswies, der Container tatsächlich aber nach G... geliefert wurde, 
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ändert an dieser Einschätzung nichts, da die angegebenen Containernummern in der Aus- 

fuhrdatenbank mit den in der Zollanmeldung abgegebenen Unterlagen und Angaben über- 

einstimmen. Gleiches gilt für die Stückzahl (1209). Auch die Bezeichnung „Kinderfahrräder" 

laut Anmeldung passt zu der Bezeichnung in der Ausfuhrdatenbank mit „12 Zoll-" bzw. „16 

Zoll-Fahrrädern“. Derartige Größen sind ausschließlich für Kinder bestimmt. Darüber hin- 

aus ist es nicht ungewöhnlich, dass sich der tatsächliche Zielhafen auch nachträglich noch 

ändern kann. 

cc) Die Klägerin hat demgegenüber keine ausreichend substantiierten Einwendungen 

erhoben, die das Vorbringen des Beklagten hinreichend erschüttern könnten. Sie hat keine 

auch nur ansatzweise überzeugenden Unterlagen vorgelegt, aus denen sich Anhaltspunkte 

für ihre wirksame Bevollmächtigung ergeben. Darüber hinaus belegt die vorgelegte Voll- 

macht nicht die Existenz des Unternehmens B... POL. Zu dem konkreten Geschäft hat die 

Klägerin jedenfalls keine Unterlagen vorgelegt, die den oben dargestellten Geschehensab- 

lauf widerlegen würden bzw. Zweifel an den Feststellungen aufkommen ließen. 

c) Da sich die Klägerin mit dem vom Beklagten festgestellten Sachverhalt, wie er ins- 

besondere aus der Einspruchsentscheidung vom 25.11.2020 hervorgeht, nicht ausreichend 

auseinandergesetzt hat, war eine weitere Sachaufklärung nicht zu veranlassen. Pauscha- 

les Bestreiten und die Behauptung negativer Tatsachen sind nicht geeignet, die Überzeu- 

gung des Senats von der Richtigkeit der Feststellungen des Beklagten zu erschüttern. Die 

vorgelegten Unterlagen der Klägerin können die getroffenen Feststellungen des Beklagten 

auch nicht widerlegen oder entsprechende Zweifel begründen. 

2. Die Klägerin ist als Anmelder auch Steuerschuldnerin gemäß Art. 201 Abs. 3 

UAbs. 1 Satz 1 ZK geworden. Danach ist Zollschuldner der zollrechtliche Anmelder. Anmel- 

der ist die Person, die im eigenen Namen eine Zollanmeldung abgibt (Art. 4 Nr. 18 ZK). 

Dies ist vorliegend die Klägerin, weil sie zwar als Zollvertreterin gehandelt hat, jedoch keine 

Vertretungsmacht besaß, sodass sie gemäß Art. 5 Abs. 4 Unterabs. 2 ZK als in eigenem 

Namen und eigener Verantwortung handelnde Person anzusehen ist. 

a) Die Klägerin war Vertreterin ohne Vertretungsmacht und auch nicht mehr gutgläu- 

big. 

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts haben ergeben, dass das Unternehmen B... POL 

lediglich als Scheinfirma gegründet wurde. Für die vermeintlichen Einfuhren hat B... POL 

auch zu keinem Zeitpunkt bei den polnischen Behörden entsprechende Einfuhren, wie die 

streitgegenständliche, angemeldet. Nach den weiteren Ermittlungen ergab sich zudem, 
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dass Herr I... als vermeintlicher Inhaber des Unternehmens lediglich als „Strohmann“ für 

dieses diente und zu keinem Zeitpunkt im Rahmen des Unternehmens tätig war. Hier ver- 

wies Herr I... bei der Hausdurchsuchung auf einen Dritten, den er nicht kennen würde und 

der sämtliche Gründungsunterlagen mitgenommen habe. Er habe keinerlei Unterlagen zu 

der Firma. Auf das entsprechende Durchsuchungsprotokoll der polnischen Behörden nebst 

Übersetzung sowie den Ermittlungsbericht samt Nachträgen wird verwiesen (Bl. 30 - 55 des 

Ordners des Beklagten „1 K 1165/20“ sowie Bl. 67 - 69 des Ordners des Beklagten „1 K 

1142/20, 1 K 1158/20, 1 K 1165/20, 1 K 1058/21"). 

Aufgrund der Kenntnis der Klägerin von den seit Ende 2012 laufenden Ermittlungsverfahren 

der Staatsanwaltschaft L..., den Hinweisen eigener Mitarbeiter der Klägerin und eines ähn- 

lichen zugrundeliegenden Sachverhalts, hatte die Klägerin auch Anhaltspunkte, ihre Fiskal- 

vollmachten von polnischen Unternehmen genauer zu überprüfen. Das Gericht geht daher 

davon aus, dass die Klägerin insofern nicht mehr als gutgläubig angesehen werden kann. 

Aufgrund dieser Sachlage geht der Senat in Übereinstimmung mit dem Urteil des EuGH 

vom 25.10.2018 (Rs. C-528/17, Milan BoZitevic JeZovnik, ECLI:EU:C:2018:868, Zeitschrift 

für das gesamte Mehrwertsteuerrecht [MwStR] 2019, 103) davon aus, dass die Klägerin 

zumindest hätte wissen müssen, dass die auf die fraglichen Einfuhren folgenden Lieferun- 

gen mit einer Steuerhinterziehung des Erwerbers verknüpft waren, und dass die Klägerin 

nicht alle ihr zur Verfügung stehenden zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um dies zu 

verhindern. Die Klägerin hätte aufgrund der ihr gegenüber offengelegten Ermittlungen ohne 

Weiteres die Vollmachten polnischer Importeure und deren Existenz genauer überprüfen 

können und müssen, z.B. anhand des Abgleichs von Ausweisdokumenten. 

b) Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für weitere Steuerschuldner, da die tatsächlichen 

Abnehmer der streitgegenständlichen Ware nicht ermittelt werden konnten. Damit konnte 

die Klägerin auch als alleinige Steuerschuldnerin in Anspruch genommen werden. 

3. Die Voraussetzungen für die Nacherhebung des Zolls sowie des Antidumpingzolls 

nach Art. 220 Abs. 1 ZK liegen hier vor. Die nachträgliche buchmäßige Erfassung der streit- 

gegenständlichen Einfuhr beruht zutreffend auf Art. 220 ZK, weil der Zoll ausweislich der 

oben dargestellten Ermittlungsergebnisse zuvor mit einem geringeren als dem gesetzlich 

geschuldeten Betrag buchmäßig erfasst worden ist, obwohl Zoll gemäß Art. 201 Abs. 1 

Buchst. a) i.V.m. Art. 5 Abs. 4 UAbs. 2 ZK durch Einfuhr in Deutschland in der nunmehr 

festgesetzten Höhe entstanden ist. Werden Einfuhrabgaben nicht nach den Art. 218 und 

219 ZK buchmäßig erfasst oder mit einem geringeren als dem gesetzlich geschuldeten Be- 

trag buchmäßig erfasst, so hat die buchmäßige Erfassung des zu erhebenden Beitrags oder 
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des nachzuerhebenden Restbetrags gemäß Art. 220 Abs. 1 Satz 1 ZK innerhalb von zwei 

Tagen nach dem Tag zu erfolgen, an dem die Zollbehörden diesen Umstand feststellen und 

in der Lage sind, den gesetzlich geschuldeten Betrag zu berechnen sowie den Zollschuld- 

ner zu bestimmen (nachträgliche buchmäßige Erfassung). 

a) Entgegen der Ansicht der Klägerin, verdrängt Art. 220 Abs. 1 ZK als speziellere Kor- 

rekturvorschrift auch die Art. 8 f. ZK analog und 88 131 f. AO (Alexander, in: Witte, ZK, 6. 

Aufl. 2013, Vor Art. 8, Rn. 3, Vor Art. 220, Rn. 11; FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 

25.01.2021, 4 K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, Rn. 54; 

FG München, Urteil vom 20.10.216, 14 K 1770113, 

ECLI:DE:FGMUENC:2016:1020.14K1770.13.0A, MwStR 2017, 586, Rn. 40). Beireffend 

diese Zollfestsetzungen hat die Klägerin auch nichts Gegenteiliges vorgetragen. Bei der 

Mitteilung der Zollschuld wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen Steuerbe- 

scheid im Sinne des $ 155 AO handelt (FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 

4 K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 m.w.N.). Die Voraus- 

setzungen für die Nacherhebung nach Art. 220 Abs. 1 ZK liegen hier vor. Die nachträgliche 

buchmäßige Erfassung der streitgegenständlichen Einfuhr beruht zutreffend auf Art. 220 

ZK, weil Zoll und Antidumpingabgaben ausweislich der oben dargestellten Ermittlungser- 

gebnisse (l.1.) und der nachfolgend dargestellten Zollwertermittlung (1.5.) zuvor mit einem 

geringeren als dem gesetzlich geschuldeten Betrag buchmäßig erfasst worden sind, obwohl 

sie gemäß Art. 201 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Art. 5 Abs. 4 UAbs. 2 ZK durch Einfuhr in 

Deutschland entstanden sind. 

b) Zoll und Antidumpingabgaben wurden bei der Einfuhrabfertigung nicht buchmäßig 

erfasst. Stattdessen wurden mit Einfuhrabgabenbescheid vom 04.04.2013 719,14 Euro Zoll 

und 2.491,31 Euro Antidumpingabgaben festgesetzt, weil der Beklagte von der Richtigkeit 

der angemeldeten Werte ausging. Richtig wären die im streitgegenständlichen Bescheid 

festgesetzten Zoll und Antidumpingabgaben gewesen. Nach dem Wortlaut von Art. 201 

Abs. 1 Buchst. a) ZK entsteht eine Einfuhrzollschuld, wenn eine einfuhrabgabenpflichtige 

Ware in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wird. Dies war hier der Fall. Dass grund- 

sätzlich durch die Einfuhr Zoll und Antidumpingabgaben entstehen, bestreitet auch die Klä- 

gerin nicht. 

4. Rechtsgrundlage für die Nacherhebung der Einfuhrumsatzsteuer ist 821 Abs. 2 

UStG in sinngemäßer Anwendung des Art. 220 Abs. 1 ZK gemäß den oben dargestellten 

Grundsätzen unter 1.3.. 
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a) Nach 8 21 Abs. 2 Hs. 1 UStG gelten für die Einfuhrumsatzsteuer die Vorschriften für 

Zölle sinngemäß. Im Lichte der neuesten Rechtsprechung des EuGH können die Zollvor- 

schriften nicht mehr einfach aus Zweckmäßigkeitserwägungen auch auf die Einfuhrumsatz- 

steuer angewendet werden (vgl. EuGH, Urteil vom 10.07.2019, Rs. C-26/18, Federal Ex- 

press, ECLI:EU:C:2019:579, Deutsches Steuerrecht [DStR] 2019, 1575, Zeitschrift für Zölle 

und Verbrauchsteuern [ZfZ] 2019, 231). Nach der Rechtsprechung des EuGH kann eine 

zollrechtliche Vorschrift nur dann mit der Folge, dass Einfuhrumsatzsteuer entsteht, ent- 

sprechend angewendet werden, wenn eine Einfuhr im Sinne der MwStSystRL vorliegt. Nur 

in diesem Fall liegt ein steuerbarer Umsatz vor, der der Mehrwertsteuer unterliegt. Da sich 

das deutsche Recht in dem von der genannten Richtlinie vorgegebenen Rahmen bewegen 

muss, darf die entsprechende Anwendung der Vorschriften des ZK, die aufgrund des Ver- 

weises in $ 21 Abs. 2 UStG als deutsches Recht gelten, nicht dazu führen, dass andere 

Handlungen als die hier einzig in Betracht kommende Einfuhr (Art. 2 Buchst. d MwStSys- 

tRL) die Entstehung der Mehrwertsteuer auslösen. Weiterhin können die Zollvorschriften 

nur insoweit sinngemäß angewendet werden, wie dies nicht gegen die MwStSystRL oder 

anderes Unionsrecht verstößt. Kommen mehrere Zollvorschriften in Betracht, die entspre- 

chend auf die Einfuhrumsatzsteuer angewendet werden könnten, ist im Wege der richtli- 

nienkonformen Auslegung diejenige auszuwählen, die der Systematik des Mehrwertsteu- 

errechts am besten entspricht. Die richtlinienkonforme Auslegung orientiert sich hierbei 

nicht allein am Wortlaut der Richtlinie, sondern auch an ihrem Sinn und Zweck, um das mit 

der Richtlinie verfolgte Ziel zu erreichen (EuGH, Urteil vom 26.02.2019, C-115/16, C- 

118/16, C-119/16 und C-299/16, N Luxembourg 1 u.a., ECLI:EU:C:2019:134, Internationa- 

les Steuerrecht [IStR] 2019,308, Rn. 115; EuGH, Urteil vom 05.05.1994, C-421/92, Haber- 

mann-Beltermann, ECLI:EU:C:1994:187, IStR 1994, 289, Rn. 10). Zweck der MwStSystRL 

ist es, eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuer vorzunehmen, 

damit Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden (4. Erwägungsgrund der MwStSys- 

tRL). Soweit das Unionsrecht für eine richtlinienkonforme Auslegung keine Anhaltspunkte 

liefert, muss bei der Auswahl einer auf den konkreten Fall entsprechend anwendbaren Zoll- 

vorschrift auf den oben dargestellten Zweck der Richtlinie zurückgegriffen werden. Nach 

diesen Grundsätzen ist Art. 220 Abs. 1 ZK auf die Nacherhebung der Einfuhrumsatzsteuer 

entsprechend anwendbar. Der Senat schließt sich insofern der Auffassung des FG Ham- 

burg in seinem Gerichtsbescheid vom 25.01.2021 (4 K 47/18, MwStR 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00) an. 

b) Die MwStSystRL verbietet nicht die nachträgliche Erhebung der Einfuhrumsatz- 

steuer. Nach Art. 211 MwStSystRL ist es Sache der Mitgliedstaaten, die Einzelheiten der 
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Entrichtung der Mehrwertsteuer für die Einfuhr von Gegenständen festzulegen. Die Nach- 

erhebung, also die nach der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr erfolgende Fest- 

setzung des tatsächlich geschuldeten Abgabenbetrags, ist eine Frage der Entrichtung der 

Steuer im Sinne der MwStSystRL. Die Vorschrift steht im Abschnitt 2 über die "Einzelheiten 

der Enirichtung" gemeinsam mit anderen Vorschriften, die sich mit dem Erlass der erfor- 

derlichen Maßnahmen befassen, damit bestimmte Personen ihren Zahlungspflichten nach- 

kommen (vgl. FG Hamburg, Urteil vom 25.01.2021, 4 K 47/18, MwSitR 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, Rn. 51; FG München, Urteil vom 20.10.2016, 

14 K 1770/13, MwStR 2017, 586, Rn. 39). Aus Art. 143 Abs. 2 MwStSystRL in der Fassung 

zum Streitzeitpunkt ergibt sich nach Auffassung des Senats kein Verbot der entsprechen- 

den Anwendung von Art. 220 Abs. 1 ZK. Zwar wird dort auf den "Zeitpunkt der Einfuhr" 

abgestellt. Dies bezieht sich jedoch nur auf die. Vorlagepflicht bezüglich der in der Vorschrift 

genannten Unterlagen. Zur Frage einer etwaigen Nacherhebung äußert sich Art. 143 Abs. 1 

Buchst. d, Abs. 2 MwStSystRL nicht. Auch insofern schließt sich der Senat der Auffassung 

des FG Hamburg an, dass es bereits aufgrund des Tatbestands von Art, 143 Abs. 1 

Buchst. d, Abs. 2 MwStSystRL eine Möglichkeit der Nacherhebung von Einfuhrumsatz- 

steuer geben muss, da selbst der EuGH verlangt, dass nach der Einfuhr eine Befreiung von 

der Einfuhrumsatzsteuer nur möglich ist, wenn nach der Einfuhr tatsächlich eine innerge- 

meinschaftliche Lieferung durchgeführt wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 20.06.2018, 

C.108/17, Enteco Baltic, ECLI:EU:C:2018:473, MwStR 2018, 704, Rn. 83; FG Hamburg, 

Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 4K47118, MwStR 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00). Der Nachweis über die tatsächliche Durchführung 

der innergemeinschaftlichen Lieferung, die sich nach dieser Vorschrift unmittelbar an die 

Einfuhr anschließen muss, kann logischerweise erst nach der Einfuhrabfertigung erfolgen. 

Hierzu wird nachfolgend noch ausgeführt. Wenn jedoch ausgerechnet bei der Steuerbefrei- 

ung nach Art. 143 Abs. 1 Buchst. d, Abs. 2 MwStSystRL die Nacherhebung ausgeschlos- 

sen wäre, wäre diese Tatbestandsvoraussetzung bedeutungslos. Bei der Abfertigung der 

Einfuhr ist dieser Nachweis jedenfalls tatsächlich unmöglich. 

c) Wie bereits ausgeführt, verdrängt Art. 220 Abs. 1 ZK als speziellere Korrekturvor- 

schrift auch die Art. 8f. ZK analog und 88 131 f. AO (Alexander, in: Witte, ZK, 6. Aufl. 2013, 

Vor Art. 8, Rn. 3, Vor Art. 220, Rn. 11; FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 

4K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, Rn. 54; FG Mün- 

chen, Urteil vom 20.10.2186, 14 K 1770113, 

ECLI:DE:FGMUENC:2016:1020.14K1770.13.0A, MwStR 2017, 586, Rn. 40). Die Nacher- 

hebung der Einfuhrumsatzsteuer folgt insofern denselben Regeln wie die Nacherhebung 
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von Zöllen, weil die Geltendmachung und Einräumung der Steuerbefreiung gemäß $ 5 

Abs. 1 Nr. 3 UStG auch unter Berücksichtigung der Vorgaben der MwStSystRL und des 

eigenständigen Charakters der Einfuhrumsatzsteuer als Umsatzsteuer durch entsprechend 

anwendbare Vorschriften des ZK dargestellt werden kann: Der Senat schließt sich auch 

insofern der Auffassung des FG Hamburg im Gerichtsbescheid vom 25.01.2021 

(4 K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, Rn. 55 ff.) an, dass 

das Verfahren VC 42 einen eigenen umsatzsteuerrechtlichen Erklärungsgehalt hat, der als 

Antrag gemäß Art. 6 ZK analog auf Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer verstanden wer- 

den muss, und der durch eine einfuhrumsatzsteuerrechtliche Entscheidung gemäß Art. 6 

ZK und Art. 4 Nr. 5 ZK analog beschieden wird. $ 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG sieht insofern einen 

vergleichbaren Ablauf im Hinblick auf die Steuerbefreiung vor, wie die Geltendmachung der 

Zollfreiheit einer Ware im Rahmen der Überlassung dieser Ware zum zollrechtlich freien 

Verkehr. Im Einzelnen: 

aa) Die Verwendung des VC 42 hat einen eigenständigen umsatzsteuerrechtlichen Er- 

klärungsgehalt (in diesem Sinne bereits FG Hamburg, Urteil vom 06.05.2020, 

4K 116/15, ECLI:DE:FGHH:2020:0506.4K116.15.0A, juris, Rn. 43; FG Hamburg, Gerichts- 

bescheid vom 25.01.2021, 4K 47/18, MwStR 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, Rn. 56 ff.). Insofern verweist der Senat auf die dor- 

tigen Ausführungen des FG Hamburg im Gerichtsbescheid vom 25.01.2021 

(4 K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00), denen erfolgt. Das 

Verfahren VC 42 hat die zollrechtliche Bedeutung, dass die Waren in das Zollverfahren der 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden. In mehrwertsteuerrecht- 

licher Hinsicht wird eine Befreiung von der Einfuhrmehrwertsteuer geltend gemacht, weil 

sich eine ihrerseits steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung anschließt. Auch durch 

den Verweis im Anhang 38 zu „Titel Il Codes, Feld Nr. 37, A. Erstes Unterfeld, Absatz 11, 

Ziffer 42“ der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 02.07.1993 mit Durch- 

führungsvorschriften zum ZK (ZK-DVO) auf Art. 143 der MwStSystRL wird deutlich, dass 

mit dem VC 42 in mehrwertsteuerrechtlicher Hinsicht ein eigenständiges, mithin einfuhr- 

mehrwertsteuerrechtliches Verfahren codiert wird, das allein mehrwertsteuerrechtliche Vo- 

raussetzungen hat. Die Verknüpfung mit dem Zollrecht besteht insoweit, als diese Befrei- 

ung von der Mehrwertsteuer materiell-rechtlich davon abhängt, dass der Befreiungstatbe- 

stand - die innergemeinschaftliche Lieferung - unmittelbar auf die Überlassung zum zoll- 

rechtlich freien Verkehr erfolgt. Nur wegen dieser zeitlichen Verknüpfung von Mehrwert- 
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steuerbefreiung und Zollverfahren muss die Steuerbefreiung gleichzeitig mit einer Zollan- 

meldung zur Überlassung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr geltend gemacht 

werden. 

bb) Diese Geltendmachung der Steuerbefreiung ist antragsgebunden (FG Hamburg, 

Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, AK 47118, MwStR 2021, 338, 

ECL}:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, m.w.N.). Dieses Antragserfordernis lässt sich be- 

reits aus dem Wortlaut von Art. 143 Abs. 2 MwStSystRL entnehmen. Danach ist Voraus- 

setzung für die Steuerbefreiung, dass der Importeur den zuständigen Behörden bestimmte 

Angaben macht. Durch Vorlage der entsprechend geforderten Unterlagen für die Steuerbe- 

freiung gegenüber den Zollbehörden wird die Steuerbefreiung geltend gemacht und damit 

beantragt. Die MwStSystRL sieht auch kein eigenes Einfuhrumsatzsteuerverfahren bzw. 

eine eigene -anmeldung vor, da Art. 30 Abs. 1 MwStSystRL für die Einfuhr allein an den 

physischen Vorgang der Verbringung anknüpft und kein gesondertes Verfahren - wie im 

Zoll - vorsieht. 

cc) Der Senat sieht — wie das FG Hamburg im Gerichtsbescheid vom 25.01.2021 

(4 K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00) - in der Festset- 

zung von Einfuhrumsatzsteuer i.H.v. 0,- Euro im streitgegenständlichen Einfuhrabgabenbe- 

scheid vom 04.04.2013 eine einfuhrumsatzsteuerrechtliche Entscheidung gemäß Art. 6 und 

Art. 4 Nr. 5 ZK analog, in welchem über den Antrag auf Befreiung von der Einfuhrumsatz- 

steuer und in welchem über die zu entrichtende Einfuhrumsatzsteuer entschieden wurde. 

Die Form der Mitteilung richtet sich hierbei nach den internen Rechtsordnungen der Mit- 

gliedstaaten (Alexander, in: Witte, ZK, 6. Aufl. 2013, Art. 221 ZK, Rn. 1 unter Verweis auf 

EuGH, Urteil vom 23.02.2006, C-201/04, ECLI:EU:C:2006:136, BFH/NV 2006, 323, Amtli- 

che Sammlung der Entscheidungen des EuGH [EuGHE] 2006, 2070, Rn. 54; EuGH, Urteil 

vom 28.01.2010, C-264/08, ECLI:EU:C:2010:43, BFH/NV 2010, 589, 

EuGHE 2010, 731, Rn. 29 f.). Nach den Grundsätzen des deutschen Rechts erfolgt die 

Festsetzung durch Verwaltungsakt gemäß 8 118 AO in Gestalt eines Steuerbescheids nach 

8 155 Abs. 1 AO. Steuern werden in der Regel durch Steuerbescheid festgesetzt, im hiesi- 

gen Fall auf O,- Euro im Ausgangsbescheid (vgl. Rüsken, in: Klein, AO, 16. Aufl. 2022, 8 155 

Rn. 2 und 3a). Die Klägerin hat insofern auch lediglich behauptet, dass es sich bei den 

„Festsetzungen“ auf Null nicht um Steuerbescheide handelt, ohne dies näher zu begründen. 

Im Übrigen unterscheidet sich die Festsetzung der Einfuhrumsatzsteuer strukturell nicht 

von der Festsetzung von Zoll, bei der eine Zollbefreiung berücksichtigt wird. Auch bei der 
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Mitteilung der Zollschuld wird davon ausgegangen, dass es sich insofern um einen Steuer- 

bescheid im Sinne des 8 155 AO handelt (FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 

AK 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 m.w.N.). Dass im 

Rahmen der Zollanmeldung darüber hinaus noch eine gesonderte Überführung in ein Zoll- 

verfahren erfolgt, welches das Einfuhrumsatzsteuerrecht nicht kennt, rechtfertigt dennoch 

keine unterschiedliche Behandlung im hiesigen Fall (FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 

25.01.2021, 4 K 47/18, MwSiR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 m.w.N.). 

d) Die Voraussetzungen für die Nacherhebung in sinngemäßer Anwendung des 

Art. 220 Abs. 1 ZK liegen hier vor. Die nachträgliche buchmäßige Erfassung der streitge- 

genständlichen Einfuhr beruht zutreffend auf der sinngemäßen Anwendung des Art. 220 

ZK, weil die Einfuhrumsatzsteuer ausweislich der oben dargestellten Ermittlungsergebnisse 

zuvor mit einem geringeren als dem gesetzlich geschuldeten Betrag buchmäßig erfasst 

worden ist, obwohl eine Einfuhrumsatzsteuerschuld gemäß $$ 13 Abs. 2, 21 Abs. 2 UStG 

in sinngemäßer Anwendung des Art. 201 Abs. 1 Buchst. a) ZK durch umsatzsteuerliche 

Einfuhr in Deutschland entstanden ist. Für die Einfuhrumsatzsteuer lagen die Vorausset- 

zungen der Steuerbefreiung gemäß $ 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG nicht vor. 

aa) Die Einfuhrumsatzsteuer wurde bei der Einfuhrabfertigung nicht buchmäßig erfasst. 

Stattdessen wurde mit Einfuhrabgabenbescheid vom 04.04.2013 0,- Euro Einfuhrumsatz- 

steuer festgesetzt, weil der Beklagte der Klägerin bzw. der B... POL die Befreiung von der 

Einfuhrumsatzsteuer gemäß $ 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG gewährte. Richtig wären die im streit- 

gegenständlichen Bescheid fesigesetzte Einfuhrumsatzsteuer gewesen. 

(i) Nach dem Wortlaut von Art. 201 Abs. 1 Buchst. a) ZK entsteht eine Einfuhrzoll- 

schuld, wenn eine einfuhrabgabenpflichtige Ware in den zollrechtlich freien Verkehr über- 

führt wird. Nach den dargestellten Grundsätzen ist diese Vorschrift in entsprechender An- 

wendung so zu verstehen, dass eine Einfuhrumsatzsteuerschuld entsteht durch die um- 

satzsteuerliche Einfuhr in Deutschland von Gegenständen, die sich nicht im freien Verkehr 

gemäß Art. 29 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) befin- 

den, 8 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG i.V.m. Art. 30 Abs. 1 MwStSystRL und Art. 29 AEUV. Da das 

UStG den Begriff der Einfuhr nicht näher umschreibt, muss er im Wege der richtlinienkon- 

formen Auslegung des nationalen Rechts ermittelt werden. $ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG bietet 

insofern auch einen Auslegungsspielraum, der eine richtlinienkonforme Auslegung erlaubt 

(vg. EuGH, Urteil vom 05.05.1994, Habermann-Beltermann, C-421/92, 

ECLI:EU:C:1994:187, IStR 1994, 289, Rn. 10). 
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Art. 30 Abs. 1 MwStSystRL definiert die Einfuhr eines Gegenstands als einen physischen 

Vorgang, nämlich die Verbringung eines Gegenstands, der sich nicht im freien Verkehr im 

Sinne des Art. 24 des Europäischen Gemeinschaftsvertrags (EGV, heute: Art. 29 AEUV) 

befindet, in die Gemeinschaft (heute: Europäische Union). Als im freien Verkehr eines Mit- 

gliedstaats befindlich gelten gemäß Art. 29 AEUV diejenigen Waren aus dritten Ländern, 

für die in dem betreffenden Mitgliedstaat die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt sowie die vorge- 

schriebenen Zölle erhoben worden sind. Art. 29 AEUV knüpft für die Überführung in den 

freien Verkehr an die Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten und die Zahlung der Einfuhrabga- 

ben an. Dies ist bei der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr gemäß Art. 79 ZK der 

Fall. Daraus schließt der Senat in Übereinstimmung mit dem Gerichtsbescheid des FG 

Hamburg vom 25.01.2021 (4 K 47118, MwStR 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00) Folgendes: Eine Einfuhr im mehrwertsteuerrecht- 

lichen Sinne liegt jedenfalls dann vor, wenn eine Ware zum zollrechtlich freien Verkehr 

überlassen worden ist und die Einfuhrabgaben gezahlt worden sind. Eine derartige inhaltli- 

che Verknüpfung von Einfuhrumsatzsteuer und Zoll ist keine Missachtung der jeweiligen 

Selbstständigkeit von Einfuhrumsatzsteuerrecht und Zollrecht. Vielmehr ist sie das Ergeb- 

nis einer mehrwertsteuerrechtlichen Grundentscheidung: Art. 30 Abs. 1 MwStSystRL ver- 

weist auf das Primärrecht, das wiederum auf das Zollrecht verweist. 

Weiterhin ergibt sich aus Art. 29 AEUV, auf den Art. 30 Abs. 1 MwStSystRL Bezug nimmt, 

der Ort der Einfuhr. Danach wird eine Nicht-Freiverkehrsware in dem Mitgliedstaat im mehr- 

wertsteuerrechtlichen Sinne eingeführt, in dem sie zum zollrechtlich freien Verkehr überlas- 

sen wird und Einfuhrabgaben gezahlt werden. Dieser primärrechtliche Regelungsgehalt 

wird von Art. 60 MwStSysiRL aufgegriffen, der den grundsätzlichen Ort der Einfuhr als den 

Mitgliedstaat der Verbringung bezeichnet (FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 

25.01.2021, 4K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 m.w. 

Ausführungen, auf die der Senat verweist). Daran ändert auch die Vorschrift über die Steu- 

erbefreiung nach $ 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG nichts, nach der die Ware bei ordnungsgemäßer 

Inanspruchnahme erstmals im Bestimmungsmitgliedstaat besteuert wird. Zweck dieser 

Steuerbefreiung, die auf Art. 143 Abs. 1 Buchst. d) MwStSystRL beruht, ist eine Verfah- 

rensvereinfachung für den Importeur, indem ihm die Befreiung von der Einfuhrmehrwert- 

steuer unmittelbar gewährt wird, ohne dass er sie umständlich über den Vorsteuerabzug 

geltend machen müsste (EuGH, Urteil vom 14.02.2019, C-531/17, Vetsch, 

ECLIEU:C:2019:114, MwStR 2019, 449, Rn. 40 sowie FG Hamburg, Gerichtsbescheid 

vom 25.01.2021, 4 K 47/18, MwSitR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 
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m.w. Ausführungen, auf die der Senat verweist). Die so vorgesehene Verfahrensvereinfa- 

chung setzt eine Einfuhr nach Verständnis des Senats voraus und regelt letztlich lediglich 

das Besteuerungsrecht des jeweiligen Mitgliedstaats. Die Regelung des Art. 143 Abs. 1 

Buchst. d) MwStSystRL bzw. 8 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG geht daher von einer Einfuhr im vorhe- 

rigen Mitgliedstaat aus. 

Etwas Anderes folgt vorliegend auch nicht aus der neueren Rechtsprechung des EuGH, 

nach welcher der Gleichklang zwischen der Entstehung von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer 

als aufgehoben gelten muss. Zwar ist im Anschluss an das Urteil des EuGH vom 

10.07.2019 in der Rechtssache C-26/18 (Federal Express, ECLI:EU:C:2019:579, 

DStR 2019, 1575, ZfZ 2019, 231) davon auszugehen, dass im Fall einer Zollschuldentste- 

hung nicht zwingend auch eine Einfuhr im Sinne des Art. 30 der MwStSystRL vorliegt, und 

damit nicht automatisch auch eine Mehrwertsteuerschuld entsteht. Es kommt für eine Ein- 

fuhr im Sinne der MwStSystRL nach der EuGH-Rechtsprechung vielmehr darauf an, ob die 

Ware in den Wirtschaftskreislauf der Union eingegangen ist und wo dies gegebenenfalls 

der Fall war (siehe hierzu auch die Anmerkung zum Urteil des EuGH in der Rechtssache 

C-26/18, von Schoenfeld, ZfZ 2019, 234; zur Problematik der Einfuhrumsatzsteuer nach 

Federal Express siehe auch Bender, Umsatzsteuer-Rundschau [UR] 2019, 641 ff.). Für den 

Streitfall, in dem es um die Frage geht, ob Fehler bei der innergemeinschaftlichen Lieferung 

auch zur Versagung der Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer führen, gibt die Entschei- 

dung in der Rechtssache C-26/18 jedoch nichts her (so auch FG Hamburg, Gerichtsbe- 

scheid vom 25.01.2021, MwSItR 2021, 338, 4 K 47118, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 m.w.N.). Nach der bisherigen Rechtsprechung 

deutscher Finanzgerichte liegt bei Fehlern der innergemeinschaftlichen Anschlusslieferung 

(85 Abs. 1 Nr. 3, 8 6a UStG) von Waren, die mit dem Verfahren VC 42 angemeldet wurden, 

immer eine umsatzsteuerliche Einfuhr im Sinne von 8 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG vor (FG Mün- 

chen, Urteil vom 20.10.2016, 14 K 1770113, MwSitR 2017, 586, 

ECLI:DE:FGMUENC:2016:1020.14 K 1770.13.0A, ZfZ-Beilage 2017, 35; FG Baden-Würt- 

temberg, Urteil vom 14.11.2017, 11 K 1102/15, 

ECLI:DE:FGBW:2017:1114.11K1102.15.00, ZfZ-Beilage 2018, 33). Da es sich beim Ver- 

fahren VC 42 um die Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr mit an- 

schließender innergemeinschaftlicher Lieferung handelt, sind die Waren zum freien Verkehr 

abgefertigt worden und befinden sich nicht mehr in einer Nichterhebungs-Situation gemäß 

Art. 61 MwStSystRL. Es entsteht deutsche Einfuhrumsatzsteuer (vgl. hierzu auch Bender, 

UR 2019, 641). 
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(ii) Die Einfuhrumsatzsteuerschuld ist in sinngemäßer Anwendung von Art. 201 Abs. 2 

ZK im Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung entstanden. Hieran ändert es nichts, dass 

erst zu einem späteren Zeitpunkt feststand, dass die Voraussetzungen der Steuerbefreiung 

gemäß $ 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG nicht erfüllt waren. Zum einen ordnet Art. 71 Abs. 1 UAbs. 2 

MwsStSystRL im Hinblick auf den Zeitpunkt von Steuertatbestand und Steueranspruch ei- 

nen Gleichlauf von Zoll und Mehrwertsteuer an. Zum anderen definiert der zeitlich ge- 

streckte Tatbestand des $ 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG die Voraussetzungen einer Steuerbefreiung, 

nicht die Entstehung der Steuer. Wenn also zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Einfuhr 

feststeht, dass die Voraussetzungen einer Steuerbefreiung nicht vorliegen, muss die Steuer 

bei der Einfuhr entstanden sein. Eine auflösend bedingte Steuerbefreiung sieht die MwSt- 

SystRL nicht vor. Außerdem bieten weder die MwStSystRL noch das UStG Anhaltspunkte 

dafür, auf welchen anderen Zeitpunkt als den in Art. 201 Abs. 2 ZK genannten abgestellt 

werden sollte. Art. 70 MwStSystRL verweist auf den Zeitpunkt der Einfuhr, der - wie darge- 

legt - vorliegend mit dem Zeitpunkt der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr über- 

einstimmt. 

bb) Im Streitfall liegen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung gemäß 8 5 Abs. 1 

Nr. 3 UStG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 Buchst. d) MWStSystRL nicht vor. Nach $ 5 Abs. 1 Nr. 3 

Halbs. 1 UStG ist die Einfuhr der Gegenstände, die von einem Schuldner der Einfuhrum- 

satzsteuer im Anschluss an die Einfuhr unmittelbar zur Ausführung von innergemeinschaft- 

lichen Lieferungen im Sinne von $4 Nr. 1 Buchst. b und $ 6a UStG verwendet werden, 

steuerfrei. Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Art. 143 Abs. 1 Buchst. d MwStSys- 

tRL, die folgenden Wortlaut hat: Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von der 

Steuer: [...] die Einfuhr von Gegenständen, die von einem |...] Drittland aus in einen ande- 

ren Mitgliedstaat als den Mitgliedstaat der Beendigung der Versendung oder Beförderung 

versandt oder befördert werden, sofern die Lieferung dieser Gegenstände durch den ge- 

mäß Artikel 201 als Steuerschuldner bestimmten oder anerkannten Importeur bewirkt wird 

und gemäß Artikel 138 befreit ist. 

(i) Die Voraussetzungen einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung im 

Sinne von $ 4 Nr. 1 Buchst. b und $ 6a UStG liegen nicht vor. 

(a) In der Rechtsprechung des EuGH ist mittlerweile geklärt, dass die Befreiung von der 

Einfuhrmehrwertsteuer gemäß Art. 143 Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL nur gewährt werden 

kann, wenn nach der Einfuhr tatsächlich eine innergemeinschaftliche Lieferung gemäß 

Art. 138 Abs. 1 MwStSysiRL durchgeführt wird (EuGH, Urteil vom 20.06.2018, 

C-108/17, Enteco Baltic, ECLI:EU:C:2018:473, MwStR 2018, 704, Rn. 83; FG Hamburg, 
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Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 4K 47/18, MWwSIR, 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 m.w.N.). Insofern setzen 88 4 Nr. 1 Buchst. b, 6a 

UStG dies in innerstaatliches Recht um. Die Beweislast für das Vorliegen dieser Voraus- 

setzungen trägt - den allgemeinen Beweislastregeln folgend - derjenige, der sich auf die 

Steuerbefreiung beruft (EuGH, Urteil vom 20.06.2018, C-108/17, Enteco Baltic, 

ECLI:EU:C:2018:473, MwStR 2018, 704, Rn. 67). Diese Grundsätze sind daher zu berück- 

sichtigen. 

Anders als die Klägerin meint, ist es für die Steuerbefreiung daher nicht ausreichend, dass 

der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer im Zeitpunkt der Einfuhr die in Umsetzung von 

Art. 143 Abs. 2 MwStSystRL in 85 Abs. 1 Nr. 3 Halbs. 2 UStG genannten Angaben macht 

und nachgewiesen wird, dass die Ware den Mitgliedstaat der Einfuhr verlassen hat. $ 5 

Abs. 1 Nr. 3 Halbs. 2 UStG beschreibt lediglich die Voraussetzungen, die im Zeitpunkt der 

Einfuhr belegt werden können und müssen. Sind sie erfüllt, wird - wie es im Streitfall ge- 

schehen ist - die Steuerbefreiung im Rahmen der Abfertigung zum zollrechtlich freien Ver- 

kehr gewährt. Aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt sich jedoch, dass die tatsächliche 

Durchführung einer innergemeinschaftliche Lieferung eine weitere materielle Vorausset- 

zung der Steuerbefreiung ist. Da diese logischerweise zeitlich nur nach der Überlassung 

zum zollrechtlich freien Verkehr stattfinden kann, kann die Prüfung, ob die Voraussetzun- 

gen einer innergemeinschaftlichen Lieferung gemäß 88 4 Nr. 1 Buchst. b, 6a UStG vorlie- 

gen, auch erst nachträglich erfolgen. 

(ß) Zu den Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung gehört es gemäß 

$ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG, dass der Abnehmer ein Unternehmer ist, der den Gegen- 

stand der Lieferung für sein Unternehmen erworben hat, oder dass der Abnehmer eine 

juristische Person ist. Dies deckt sich mit den Voraussetzungen von Art. 138 Abs. 1 MwSt- 

SystRL. Spätestens seit dem Urteil des EuGH im Verfahren Enteco Baltic ist geklärt, dass 

die Identität dieses Abnehmers feststehen muss. In jenem Verfahren hatten die litauischen 

Behörden Enteco Baltic die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer verweigert, weil sie Wa- 

ren nicht an die Steuerpflichtigen in anderen Mitgliedstaaten, die in den Einfuhranmeldun- 

gen genannt waren, geliefert hatte, sondern an sonstige Abnehmer. Der EuGH entschied, 

dass die Steuerbefreiung nicht allein wegen eines in diesem Verhalten liegenden Verstoßes 

gegen die Mitteilungspflichten nach Art. 143 Abs. 2 Buchst. b MwStSystRL versagt werden 

dürfe (EuGH, Urteil vom 20.06.2018, C-108/17, Enteco Baltic, ECLI:EU:C:2018:473, 

MwStR 2018, 704, Rn. 58): „Daher darf (...) die Befreiung bei der Einfuhr grundsätzlich 

nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil die Waren an einen anderen Erwerber als den, 
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dessen Nummer zum Zeitpunkt der Einfuhr angegeben wurde, geliefert wurden, sofern dar- 

getan wird, dass auf die Einfuhr tatsächlich eine innergemeinschaftliche Lieferung folgt, die 

die in Art. 138 Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen materiellen Voraussetzungen für die 

Befreiung erfüllt, und dass der Importeur die zuständige Behörde immer ordnungsgemäß 

über Änderungen der Identität der Erwerber informiert hat.“ 

Daraus ergibt sich für den Senat, dass der Importeur unabhängig von den Angaben in der 

Zollanmeldung einen sonstigen Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen einer in- 

nergemeinschaftlichen Lieferung erbringen darf. Unverzichtbar ist jedoch, dass die Identität 

des Erwerbers feststeht (so auch FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 

4K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 m.w.N.). Dies ist 

auch konsequent: Wenn eine Voraussetzung für die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer 

die Durchführung einer ihrerseits umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung ist, 

kann das Vorliegen der Voraussetzungen einer solchen innergemeinschaftlichen Lieferung, 

zu der die Unternehmereigenschaft des Erwerbers gehört, nur dann festgestellt werden, 

wenn die Identität des Erwerbers bekannt ist. 

Es wäre auch mit dem Zweck von Art. 143 Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL nicht zu verein- 

baren, wenn die Inanspruchnahme dieser Verfahrensvereinfachung dazu führte, dass der 

Steuerschuldner unbekannt bliebe. Zwar mag es zutreffen, dass die Erhebungskompetenz 

eines Mitgliedstaats nicht davon abhängt, ob die Steuer in einem anderen Mitgliedstaat 

tatsächlich gezahlt worden ist. Darum geht es hier jedoch nicht. Wenn die von der Klägerin 

vertretene Auffassung, dass die Versendung in den Erwerbsmitgliedstaat für die Geltend- 

machung der Einfuhrumsatzsteuerbefreiung ausreiche, zuträfe, würde die Verfahrensver- 

einfachung dazu führen, dass die Mehrwertsteuer erstmals nicht mehr von einem Schuld- 

ner, der den mitgliedstaatlichen Steuerbehörden bekannt ist (weil er in der Zollanmeldung 

namentlich bezeichnet wird), geschuldet würde, sondern von einer unbekannten Person im 

Erwerbsmitgliedstaat. Bei einer solchen Betrachtungsweise würden die weiteren Ziele der 

MwStSystRL negiert werden, insbesondere die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, 

Steuerumgehung und Missbräuchen (FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 

4 K 47/18, MwSitR 2021, 338, ECLI:!DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 m.w.N.). 

(y) Nach diesen Maßstäben hat die Klägerin nicht nachgewiesen, dass sich an die Ein- 

fuhr eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gemäß $ 6a UStG, Art. 138 Abs. 1 

MwStSystRL angeschlossen hat. Im Streitfall ist nämlich die Identität des Abnehmers der 

Ware im Mitgliedstaat Polen ungeklärt. Damit kann außerdem nicht geprüft werden, ob die 

Voraussetzungen von $ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 USiG erfüllt sind. 
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Die Einfuhr hat jedenfalls nicht so wie von der Klägerin behauptet stattgefunden. Das Ge- 

richt hegt aus den oben dargestellten Gründen keine Zweifel daran, dass im Rahmen der 

von der Klägerin angemeldeten streitgegenständlichen Einfuhr sogenannte Scheinrechnun- 

gen vorgelegt wurden, die insbesondere die wahre Identität des Unternehmers beziehungs- 

weise Abnehmers verschleiern sollten. Für eine Steuerbefreiung würde mithin nach Akten- 

lage in jedem Falle der für die Steuerbefreiung erforderliche Beleg- und Buchnachweis feh- 

len. Der Unternehmer kann die Steuerfreiheit grundsätzlich nur in Anspruch nehmen, wenn 

er die nach $ 6a Abs. 3 UStG in Verbindung mit 88 17a ff. Umsatzsteuer-Durchführungs- 

verordnung (UStDV) bestehenden Pflichten erfüllt (BFH, Urteil vom 15.02.2012, XI R 42/10, 

BFH/NV 2012, 1188; BFH, Urteil vom 12.05.2009, V R 65/06, Bundessteuerblatt [BStBl.] II 

2010, 511). Der Nachweis ist zudem durch Belege und Aufzeichnungen zu führen. Andere 

Nachweisformen sind nicht möglich. Darüber hinaus gilt hierbei insbesondere das Prinzip, 

dass die Steuerbefreiung dann nicht zu gewähren ist, wenn sich die Nachweisangaben bei 

einer Überprüfung als unzutreffend erweisen oder wenn an der inhaltlichen Richtigkeit der 

Angaben zumindest berechtigte beziehungsweise nicht ausgeräumte Zweifel bestehen. Wi- 

derlegt oder berechtigt in Zweifel gezogen und deshalb ungenügend wird der Beleg- und 

Buchnachweis dabei unter anderem durch Erkenntnisse oder Indizien für Scheingeschäfte 

(FG Hamburg, Urteil vom 05.02.2015, 3 K 45/14, Entscheidungen der Finanzgerichte [EFG] 

2015, 1579; FG, Hamburg, Urteil vom 05.02.2015, 3 K 46/14, EFG 2015, 1872). Die Vorlage 

einer sogenannten Scheinrechnung im Rahmen der Verzollung der Einfuhr indiziert ein sol- 

ches Scheingeschäft. Die Klägerin trägt hierbei zudem das Risiko einer nicht geglückten 

Aufklärung (BFH, Urteil vom 12.05.2009, VR 65/06, Sammlung der Entscheidungen des 

BFH [BFHE] 225, 264, BSiBi. II 2010, 511, Heider in: Bunjes, UStG, 20. Aufl. 2021, 84 Rn. 

12 ff.). 

Auch nach der Rechtsprechung des EuGH kann eine Steuerfreiheit dann nicht gewährt 

werden, wenn die Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung zwar vorlä- 

gen, aber bewusst falsche Rechnungen ausgestellt werden, um die Identität der wahren 

Erwerber zu verschleiern (EuGH, Urteil vom 07.12.2010, C-285/09, BStBl. II 2011, 846; 

BFH, Urteil vom 17.02.2011, V R 30/10, BFHE 233, 341, BStBl. II 2011, 769; Heidner, in: 

Bunjes, UStG, 20. Aufl. 2021, 84 Rn. 25). Dies ist hier aufgrund des oben dargestellten 

Ermittlungsergebnisses der Fall. Voraussetzung für die Annahme einer innergemeinschaft- 

lichen Lieferung gemäß $ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG ist eben auch, dass die Identität des 

Erwerbers feststeht. Dies ist unverzichtbar (vgl. FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 

25.01.2021, 4 K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00). Hieran 

fehlt es im Streitfall. Die Klägerin konnte nicht nachweisen, wer tatsächlicher Erwerber der 
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Ware geworden ist. Der bloße Verweis auf das formelle Vorliegen von Vollmachten, trotz 

anderweitiger Anhaltspunkte, dass es sich bei den vermeintlichen Firmen um Scheinfirmen 

handelt, reicht nicht dafür aus, dass die Klägerin von den Voraussetzungen der innerge- 

meinschaftlichen Lieferungen ausgehen durfte. Aufgrund des Ermittlungsergebnisses han- 

delt es sich bei der B... POL lediglich um eine Scheinfirma ohne tatsächliche wirtschaftliche 

Betätigung. Insofern ist nicht aufklärbar, wer tatsächlicher Abnehmer der eingeführten streit- 

gegenständlichen Kinderfahrräder geworden ist. Diese Unsicherheit geht zu Lasten der Klä- 

gerin. 

(ii) Die Lieferung der Ware kann auch nicht gemäß $ 6a Abs. 4 UStG als steuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung angesehen werden, da sich die Klägerin nicht auf Gut- 

glaubensschutz berufen kann. Hat der Unternehmer eine Lieferung als steuerfrei behandelt, 

obwohl die Voraussetzungen nach $ 6a Abs. 1 UStG nicht vorliegen, so ist die Lieferung 

nach dieser Vorschrift gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der 

Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und der Unternehmer die 

Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf- 

manns nicht erkennen konnte. 

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt. Der Spediteur, der als vollmachtloser 

Vertreter mit der Zollanmeldung den Antrag auf Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer ge- 

stellt hat, gehört nicht zum geschützten Personenkreis des $ 6a Abs. 4 UStG. Die Bestim- 

mung dient ihrem eindeutigen Wortlaut nach dem Schutz des liefernden Unternehmers, der 

bei innergemeinschaftlichen Lieferungen weitgehend auf die Angaben des Abnehmers an- 

gewiesen ist. Mit der Regelung soll das Risiko einer Täuschung durch den Abnehmer zwi- 

schen dem guigläubigen Unternehmer und dem Staat angemessen verteilt werden (FG 

Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 4 K 47/18, MwSiR 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00 unter Verweis auf FG München, Urteil vom 

20.10.2016, 14 K 1770/13, MwStR 2017, 586, Rn. 78). Selbst wenn man den vollmachtlo- 

sen Vertreter in den Schutzbereich des $ 6a Abs. 4 UStG einbeziehen wollte, lägen die 

Voraussetzungen nicht vor. Nach dem dargestellten Ermittlungsergebnis handelte es sich 

um ein System, welches auf die Hinterziehung u.a. von Einfuhrumsatzsteuer gerichtet war. 

Nach der Überzeugung des Senats hatte die Klägerin aufgrund der vorherigen Ermittlungen 

hiervon auch Kenntnis, so dass sie sich auf Vertrauensschutz auch nicht berufen kann und 

insofern nicht gutgläubig war. Auf die diesbezüglichen Ausführungen oben unter I. 1. wird 

verwiesen. 
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(ii) Außerdem scheitert die Anwendung von $ 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG daran, dass die Lie- 

ferung nicht von einem Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer bewirkt wurde. Nach dem Wort- 

laut von 8 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG muss die sich an die Einfuhr anschließende Lieferung von 

„einem Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer" durchgeführt werden. Damit wird die in Art. 143 

Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL genannte Voraussetzung umgesetzt, dass die Lieferung 

„durch den gemäß Artikel 201 als Steuerschuldner bestimmten oder anerkannten Importeur 

bewirkt wird". Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Schuldnerin der Einfuhrum- 

satzsteuer ist im Streitfall allein die Klägerin (siehe 1.2.). Die in der Zollanmeldung angege- 

bene B... POL hatte die Klägerin nicht wirksam bevollmächtigt. Als Grenzspediteurin hatte 

die Klägerin zu keinem Zeitpunkt Verfügungsmacht über die Ware i. S. v.83 Abs. 1 UStG 

und konnte die Lieferung daher nicht bewirken. 

e) Auch die Ausführungen oben unter 1.2. betreffend die Steuerschuldnerschaft sind 

hier sinngemäß für die Einfuhrumsatzsteuer anzuwenden. Auf diese wird verwiesen. Die 

MwStSystRL verbietet auch nicht die Inanspruchnahme des zollrechtlichen Vertreters ohne 

Vertretungsmacht für die Einfuhrumsatzsteuer (nachfolgend aa)). Aus dem übrigen Unions- 

recht lassen sich ebenfalls keine Beschränkungen im Hinblick auf die Inanspruchnahme 

der Klägerin ableiten (nachfolgend bb)). 

aa) Die MwStSystRL verbietet nicht die Inanspruchnahme des zollrechtlichen Vertreters 

ohne Vertretungsmacht für die Einfuhrumsatzsteuer. Art. 201 MwStSystRL stellt es den 

Mitgliedstaaten ausdrücklich frei, den Schuldner der Einfuhrmehrwertsteuer zu bestimmen. 

Den weiten Handlungsspielraum, den diese Vorschrift den Mitgliedstaaten einräumen will, 

betont der 43. Erwägungsgrund der MwStSystRL. Danach sollen die Mitgliedstaaten „den 

Einfuhrsteuerschuldner nach freiem Ermessen bestimmen können‘. Dafür, dass Art. 201 

MwStSystRL die Regelungsbefugnis der Mitgliedstaaten nicht beschneiden soll, spricht 

auch die Entscheidung im Vorlageverfahren Pakora Plus (EUGH, Urteil vom 29.07.2010, C- 

248/09, ECLI:EU:C:2010:457, BFH/NV 2010, 1766, Sig. 12010, 7704). Das vorlegende Ge- 

richt hatte gefragt, ob der Hauptverpflichtete eines gemeinschaftlichen Versandverfahrens 

oder der Endabnehmer der Ware die Mehrwertsteuer schulde und ob Umstände denkbar 

seien, unter denen diese Verpflichtung aufgeteilt werden könne. Als Antwort verwies der 

Gerichtshof (EuGH, Urteil vom 29.07.2010, C-248/09, Pakora Plus, ECLI:EU:C:2010:457, 

BFH/NV 2010, 1766, Sig. 12010, 7704, Rn. 51 f.) lediglich auf den Wortlaut einer Vorschrift 

der Vorgängerrichtlinie, der mit Art. 201 MwStSystRL vergleichbar ist (FG Hamburg, Ge- 

richtsbescheid vom 25.01.2021, 4 K 47/18, UR 2021, 283). Diese Auffassung wird auch 

bestätigt durch Art. 205 der MwStSysiRL, der den Art. 201 MwStSystRL nicht nennt (vgl. 
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ausführliche Ausführungen in FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 4 K 47/18, 

MwSiR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, juris). 

Aus den anderen Vorschriften der MwStSystRL ergibt sich nach Auffassung des Senats 

ebenfalls kein Verbot, den zollrechtlichen Vertreter ohne Vertretungsmacht zum Schuldner 

der Einfuhrumsatzsteuer zu machen, zudem regelt die MwStSystRL im Titel X! gerade die 

Person des Steuerpflichtigen und trifft hierzu eine abschließende Entscheidung (FG Ham- 

burg, Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, 4K47/18, MwSiR 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, juris mit ausführlicher Begründung und weiteren 

Nennungen). Darüber hinaus ergibt sich auch aus der MwStSystRL selbst der Grundsatz, 

dass in bestimmten Fällen Personen zu Steuerschuldnern gemacht werden, die - wie die 

Klägerin - selbst keine steuerbaren Umsätze ausführen, um den Steueranspruch grund- 

sätzlich zu sichern. Art. 205 MwSitSysiRL ist gerade ein solches Beispiel (FG Hamburg, 

Gerichtsbescheid vom 25.01.2021, AK 47118, MwStR 2021, 338, 

ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, juris unter Verweis auf das Urteil des EUGH vom 

26.03.2015, C-499/13, Macikowski, ECLI:EU:C:2015:201, BFH/NV 2015, 782, MwStR 

2015, 534). 

Darüber hinaus erlaubt Art. 204 Abs. 1 MwStSystRL ausdrücklich, Steuervertreter zu Steu- 

erschuldnern zu machen, sofern der eigentliche Steuerschuldner nicht in der Union ansäs- 

sig ist. Auf den damit genannten Fiskalvertreter nimmt Art. 143 Abs. 2 Buchst. a MwStSys- 

tRL Bezug. Damit ergibt sich unmittelbar aus der MwStSysiRL, dass gerade bei der hier in 

Rede stehenden Beantragung einer Einfuhrumsatzsteuerbefreiung ein Steuervertreter in- 

volviert sein kann, der die Steuer schuldet (FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 

25.01.2021, 4 K 47/18, MwStR 2021, 338, ECLI:DE:FGHH:2021:0125.4K47.18.00, juris). 

Im Übrigen würde die von der Klägerin vertretene Auffassung dazu führen, dass im vorlie- 

genden Fall überhaupt kein Steuerschuldner vorhanden wäre: B... POL ist nicht Steuer- 

schuldnerin, weil sie bereits nur zum Schein gegründet wurde, und der Empfänger der Wa- 

ren im Mitgliedstaat Polen ist unbekannt. Ein solches Ergebnis kann von der MwStSystRL 

nicht gewollt sein. 

Nach Überzeugung des Senats schließt Art. 143 Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL auch nicht 

generell die Inanspruchnahme eines Vertreters ohne Vertretungsmacht aus. Zwar kann ein 

Vertreter ohne Vertretungsmacht in der Regel die Voraussetzungen der innergemeinschaft- 

lichen Lieferung nicht erfüllen. Die Unmöglichkeit, die Voraussetzungen einer Steuerbefrei- 

ung zu erfüllen, führt jedoch keinesfalls zu dem Schluss, dass diese Person dann nicht 

Steuerschuldner werden kann. 
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bb) Dem übrigen Unionsrecht lassen sich ebenfalls keine Beschränkungen im Hinblick 

auf die Inanspruchnahme der Klägerin ableiten. In der Rechtssache Vetsch hat die Gene- 

ralanwältin T... die primärrechtlichen Grenzen des mitgliedstaatlichen Handlungsspiel- 

raums, den Art. 201 MwSiSystRL gewährt, ausgelotet. Dabei ging es strukturell um die 

auch im vorliegenden Verfahren bestehende Frage, ob zollrechtliche Wertungen - hier die 

Zollschuldnerschaft des Vertreters ohne Vertretungsmacht - auf die MwStSystRL übertra- 

gen werden können (Schlussanträge der Generalanwältin T... vom 06.09.2018, Vetsch, C- 

531/17, ECLI:EU:C:2018:677, Rn. 49). Nach Auffassung der Generalanwältin sei eine auf 

das Zollrecht gestützte verschuldensunabhängige Schuldnerschaft der Einfuhrmehrwert- 

steuer ein unverhältnismäßiger Eingriff in die unternehmerische Handlungsfreiheit, wenn 

jemandem das Recht auf Vorsteuerabzug versagt würde, weil er gutgläubig in einen be- 

trugsbehafteten Umsatz einbezogen war (Schlussanträge der Generalanwältin T... vom 

06.09.2018, Vetsch, C-531/17, ECLI:EU:C:2018:677, Rn. 50 f.; Schlussanträge der Gene- 

ralanwältin T... vom 06.11.2014, C-499/13, Macikowski, ECLI:EU:C:2014:2351, Rn. 63). 

Eine derartige Konstellation ist im Streitfall nicht gegeben. Die Klägerin wird nicht verschul- 

densunabhängig in Anspruch genommen. Sie ist vielmehr als Vertreterin im Zollrechtsver- 

kehr aufgetreten und hat es dabei fahrlässig versäumt, sich über die Existenz des vertrete- 

nen Unternehmens - trotz Anhaltspunkten, die gegen die Richtigkeit der Angaben sprechen, 

und Kenntnis ihrer eigenen Mitarbeiter über möglicherweise betrügerische Handlungen - zu 

vergewissern und sich zumindest durch Abfrage des Personalausweises des Unterneh- 

mensinhabers und Abgleich der Unterschrift von der Ordnungsmäßigkeit der Vollmacht zu 

überzeugen. In dieser Konstellation hat die Klägerin selbst die Ursache für ihre Inanspruch- 

nahme gesetzt. 

5. Den Zollwert hat der Beklagte nach Auffassung des Senats ebenfalls zutreffend be- 

stimmt. Eine Zollwertbestimmung nach dem Transaktionswert gemäß Art. 29 ZK kommt 

vorliegend nicht in Betracht, weil erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Angaben beste- 

hen. Insofern sind Durchschnitts- bzw. Vergleichswerte (einschließlich Transportkosten) 

der Wertbestimmung nach Art. 31 Abs. 1 ZK zu Grunde zu legen. Der Betrag für auf eine 

Ware zu erhebende Einfuhrabgaben wird anhand der Bemessungsgrundlagen bestimmt, 

die für diese Ware zum Zeitpunkt des Entstehens der Zollschuld gelten, Art. 121 Abs. 1, 

214 Abs. 1 ZK. Dies betrifft insbesondere die Beschaffenheit, die Menge und den Zollwert 

der Ware sowie den Abgabensatz. 

a) Der Zollwert eingeführter Waren ist nach Art. 29 Abs. 1 ZK grundsätzlich der Trans- 

aktionswert, d.h. der für die Waren bei einem Verkauf zur Ausfuhr in das Zollgebiet der 

Union tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis. Nur wenn der Zollwert nicht nach der 
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Transaktionswertmethode und auch nicht nach einer der in Art. 30 ZK beschriebenen Fol- 

gemethoden ermittelt werden kann, ist er nach der sog. Schlussmethode gemäß Art. 31 

Abs. 1 ZK zu ermitteln, die der Beklagte im Streitfall zu Recht herangezogen hat. 

b) Nach Art. 181a ZK-DVO müssen die Zollbehörden den Zollwert von eingeführten 

Waren nicht auf der Grundlage des Transaktionswertes ermitteln, wenn sie unter Einhaltung 

des in Art. 181a ZK-DVO genannten Verfahrens wegen begründeter Zweifel nicht überzeugt 

sind, dass der angemeldete Wert dem gezahlten oder zu zahlenden Preis nach Art. 29 

Abs. 1 ZK entspricht. Wenn die Zollbehörden Zweifel am angemeldeten Wert gemäß 

Art. 181a ZK-DVO haben, kommt gemäß dieser Vorschrift ein zweistufiges Verfahren zur 

Anwendung. Die Zollbehörden können zunächst gemäß Art. 181a Abs. 2 Satz 1 ZK-DVO 

zusätzliche Auskünfte und die Vorlage weiterer Unterlagen, die für die Ermittlung des Zoll- 

wertes erforderlich sind, anfordern. Bestehen die Zweifel fort, können die Zollbehörden 

nach Art. 181a Abs. 2 Satz 2 ZK-DVO entscheiden, dass der Zollwert der Waren nicht ge- 

mäß Art. 29 Abs. 1 ZK ermittelt werden kann. Sie können dann den Zollwert nach einer der 

Folgemethoden und ggf. nach der Schlussmethode ermitteln (vgl. Beschluss des BFH vom 

28.07.2010, VII B 27/09, BFH/NV 2010, 2312; Finanzgericht [FG] Sachsen-Anhalt, Urteil 

vom 02.09.2015, 2 K 146/10, juris). 

c) Im Streitfall durfte der Beklagte den Zollwert für die streitige Einfuhr abweichend 

vom Transaktionswert ermitteln, weil er zu Recht wegen begründeter Zweifel davon ausge- 

gangen ist, dass die angemeldeten Werte nicht den gezahlten oder zu zahlenden Preisen 

entsprachen. 

aa) Der Beklagte hat das Verfahren nach Art. 181a ZK-DVO eingehalten. Nach den Er- 

gebnissen der Ermittlungen forderte der Beklagte die Klägerin mit Schreiben vom 

02.05.2018 gemäß Art. 181a ZK-DVO auf, zur Überprüfung weitere Auskünfte zu erteilen 

und weitere Unterlagen zu übermitteln. In der Anlage zu diesem Schreiben wird die streit- 

gegenständliche Einfuhr auch explizit genannt. Das Schreiben des Beklagten vom 

02.05.2018 ist nach Auffassung des Senats insofern ausreichend. 

bb) Der Beklagte durfte auch nach Durchführung des Verfahrens nach Art. 181a ZK- 

DVO noch begründete Zweifel am angemeldeten Zollwert haben, da die Klägerin zur streit- 

gegenständlichen Einfuhr keinerlei Unterlagen übermittelte. Die zu anderen Einfuhren über- 

mittelten Unterlagen waren nicht geeignet, die bestehenden Zweifel auszuräumen. Hierbei 

kommt es nicht darauf an, dass das Gericht selbst Zweifel hegt. Ausreichend ist, dass es 

die behördlichen Zweifel nachvollziehen kann (FG Hamburg, Urteil vom 12.05.2015, 4 K 

   



  

61/14, juris) und zumindest ebenfalls Zweifel am angegebenen Transaktionswert teilt (BFH, 

Beschluss vom 28.07.2010, VIl B 270/09, BFH/NV 2010, 2312). 

cc) Im Streitfall sind die Zweifel des Beklagten an dem angemeldeten Zollwert für den 

Senat nachzuvoliziehen und hat der Senat ebenfalls erhebliche Zweifel am angemeldeten 

Zollwert. Die Klägerin konnte im Laufe des Verfahrens diese begründeten Zweifel auch 

nicht ausräumen oder zerstreuen. Sie beruhen auf folgenden Gesichtspunkten: 

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamits S... lassen den angemeldeten Zollwert als unzu- 

treffend erscheinen. Die Klägerin hat auch keine weiterführenden Unterlagen vorgelegt, aus 

denen sich ein konkreter Wert hätte ableiten lassen. Diese Zweifel an der Richtigkeit der 

angemeldeten Zollwerte werden im Hinblick auf die streitgegenständliche Einfuhr noch 

dadurch verstärkt, dass sich weder die Existenz des Verkäufers, das Unternehmen F... 

Ltd., noch die Existenz des Käufers, das Unternehmens B... POL, nachweisen ließ. Die 

Erkenntnisse des Beklagten, dass es sich bei der vorgelegten Rechnung gegenüber dem 

polnischen Unternehmen B... POL vermutlich um eine Fälschung handele, sind nicht zu 

beanstanden. Schließlich hat die chinesische Zollbehörde auf ein Amtshilfeersuchen des 

Zollfahndungsamtes S... mitgeteilt, dass die Waren des auf der vorgelegten Rechnung be- 

zeichneten Containers in ihrer Ausfuhrdatenbank mit einem Warenwert von 32.953,80 US- 

Dollar (25.456,78 Euro) angemeldet worden seien, statt mit dem in der Rechnung bezeich- 

neten Betrag von 6.649,50 US-Dollar (5.136,73 Euro). 

Dementsprechend war der Beklagte berechtigt, die Zollwerte nach der Schlussmethode ge- 

mäß Art. 31 Abs. 1 ZK zu ermitteln. Hinsichtlich der Höhe des ermittelten und mit Ände- 

rungsbescheid vom 06.07.2018 festgelegten Zollwerts seitens des Beklagten hat der Senat 

ebenfalls keine Bedenken. 

d) Der Zollwert war hier nach der Schlussmethode gemäß Art. 31 Abs. 1 ZK zu bestim- 

men, da er nicht auf Grundlage des Transaktionswertes nach Art. 29 ZK bestimmt werden 

konnte und eine Ermittlung der Preise auch nach den Folgemethoden gemäß Art. 30 Abs. 2 

Buchstabe a) bis d) ZK nicht möglich war. 

Der Transaktionswert gleicher Waren oder ähnlicher Waren (Art. 30 Abs. 2 Buchstabe a) 

und b) ZK in Verbindung mit Art. 150 und 151 ZK-DVO) war im Streitfall schon mangels 

konkreter und nachvollziehbarer Angaben zu Art und Qualität der Kinderfahrräder nicht 

möglich, um vergleichbare Transaktionen ermitteln zu können. Dies gilt insbesondere auch 

deshalb, weil weder der Hersteller im Einzelnen erkennbar war, noch eine konkrete Be- 

zeichnung der Kinderfahrräder erfolgte. Ebenso wenig lagen Werte für die Ermittlung des 
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Zollwerts nach Art. 30 Abs. 2 Buchstabe c) ZK in Verbindung mit Art. 152 ZK-DVO (deduk- 

tive Methode) vor. Da es keinerlei schlüssige Unterlagen des Herstellers zu den Herstel- 

lungskosten der Waren gab, konnte der Wert auch nicht gemäß Art. 30 Abs. 2 Buchstabe 

d) ZK in Verbindung mit Art. 153 ZK-DVO errechnet werden. Eine vorrangige Wertermittlung 

nach Art. 30 Abs. 2 ZK wird von der Klägerin auch nicht substantiiert und unter Vorlage 

entsprechender Nachweise geltend gemacht. 

e) Im Rahmen der Bestimmung des Zollwerts nach der Schlussmethode gemäß Art. 31 

Abs. 1 ZK erweist sich die Schätzung des Beklagten als richtig und nachvollziehbar. Bei der 

Zollwertermittlung nach der Schlussmethode ist eine zweckmäßige Methode zu wählen, die 

sich u.a. an den Leitlinien und allgemeinen Regeln des GATT-Zollwert-Kodex orientiert. 

Art. 31 Abs. 1 ZK nennt insofern mögliche Grundlagen (vgl. auch Rinnert, in: Zollkodex, 6. 

Auflage 2013, Art. 31 ZK, Rn. 8). Insbesondere darf die Schätzung nicht zu willkürlichen 

oder fiktiven Zollwerten führen, Art. 31 Abs. 2 Buchstabe g) ZK. Hiervon ausgehend konnte 

der Beklagte die aus der Ausfuhrdatenbank in China angemeldeten Werte für die streitge- 

genständliche Einfuhr entnehmen und der Bewertung zugrunde legen. Sie stellen ein star- 

kes Indiz für die Richtigkeit der Höhe der Ware dar. 

N Danach verbleiben im Hinblick auf die streitgegenständliche Einfuhr keine Zweifel 

an der Richtigkeit der Bewertung. 

Nach den Regeln zur Sachaufklärung und Feststellungslast geht die Unerweislichkeit ent- 

scheidungserheblicher steuerbegründender Tatsachen zu Lasten der Zollbehörde, dieje- 

nige steuerbefreiender oder steuermindernder Tatsachen zu Lasten des Steuerpflichtigen 

(BFH, Urteil vom 05.11.1970, V R 71/67, BStBl. Il 1971, 220 seither ständige Rechtspre- 

chung). Dies erfolgt jedoch erst, wenn ein entscheidungserheblicher Sachverhalt trotz Aus- 

schöpfung aller zugänglichen und zumutbaren Ermittlungsmöglichkeiten nicht oder nicht 

vollständig aufgeklärt werden kann. Kommt insofern der Kläger seiner Verantwortung zur 

vollständigen und wahrheitsgemäßen Erklärung über tatsächliche Umstände ($ 76 Abs. 1 

Satz 3 FGO) nicht nach, reduziert sich entsprechend die Ermittlungspflicht der Zollbehörde 

(8 88 Abs. 1 AO) oder des Finanzgerichts ($$ 76 Abs. 1 Satz 2, 96 Abs. 1 Satz 1 FGO, sog. 

Reduzierung des Beweismaßes). Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang 

auch dem Gedanken der Beweisnähe zu. Die Verantwortung des Steuerpflichtigen für die 

Aufklärung des Sachverhalts ist umso größer (und die von den Zollbehörden und des Fi- 

nanzgerichts umso geringer), je mehr Tatsachen oder Beweismittel der von ihm beherrsch- 

ten Informations- und/ oder Tätigkeitssphäre angehören (ständige Rechtsprechung vgl. 

BFH, Urteil vom 07.07.1983, VII R 43/80, BSiBi. II 1983, 760; BFH, Beschluss vom 
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09.07.1986, | B 36/86, BStBl. II 1987, 487). Die Mitwirkungspflicht der Klägerin bestand vor 

allem darin, dass sie die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollständig und wahr- 

heitsgemäß offenzulegen und die ihr bekannten Beweismittel anzugeben hatte ($ 90 Abs. 1 

Satz 2 AO, 8 76 Abs. 1 Satz2 FGO). Die Klägerin war allein schon aufgrund der Beweis- 

nähe zu verstärkter Mitwirkung verpflichtet. Die von ihr gemachten Angaben sind jedoch 

nicht geeignet, die geltend gemachte Minderung des Zollwerts zu belegen. Konkrete und 

substantiierte Ausführungen dazu, dass der Zollwert den angemeldeten Werten entspricht, 

macht die Klägerin nicht. Mit lediglich pauschalen Behauptungen kann die Klägerin die An- 

nahmen des Beklagten bei seiner Bewertung nicht erschüttern. Es obliegt der Klägerin, 

diejenigen Tatsachen vorzutragen und nachzuweisen, die zu einer verminderten Abgaben- 

zahlung führen würden. Dies ist nicht gelungen. Die Klägerin hat über die bei der Anmel- 

dung vorliegenden Unterlagen keine aussagekräftigen Beweismittel vorgelegt, die ihre An- 

gaben stützen. Der Beklagte hat weiterhin einen Warenwert ermittelt, der dem registrierten 

Wert in der chinesischen Ausfuhrdatenbank entspricht. Dies ist ein bedeutsames Indiz für 

die Richtigkeit der Bewertung des Beklagten. Die seitens des Beklagten gefundenen Werte 

erweisen sich daher nach den Feststellungen des Senats als richtig und plausibel. 

6. Verjährung steht der Nacherhebung ebenfalls nicht entgegen. Gemäß Art. 221 

Abs. 3 ZK können Einfuhrabgaben zwar grundsätzlich nur innerhalb von drei Jahren nach 

ihrer Entstehung gegenüber dem Abgabenschuldner festgesetzt werden. Die Festsetzung 

der Einfuhrabgaben kann indes auch noch nach Ablauf der Dreijahresfrist erfolgen, wenn 

die Einfuhrabgabenschuld aufgrund einer strafbaren Handlung entstanden ist (Art. 221 

Abs. 4 ZK). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt, weil hinsichtlich der streitgegen- 

ständlichen Einfuhrabgabenschuld aus Sicht des erkennenden Finanzgerichts augen- 

scheinlich eine Steuerhinterziehung nach 8 370 AO begangen worden ist und deshalb die 

zehnjährige Festsetzungsfrist nach $ 169 Abs. 2 Satz 2 AO besteht. Die zehnjährige Ver- 

jährungsfrist gilt gemäß $ 169 Abs. 2 Satz 3 AO nämlich auch gegenüber einem Steuer- 

schuldner, der die Steuerhinterziehung nicht selbst begangen hat. Es kommt nicht darauf 

an, wer die Steuerhinterziehung begangen hat, sondern nur darauf, dass sie begangen 

wurde (BFH, Beschluss vom 18.12.1986, I B 1/86, BStBl. Il 1988, 211; FG München, Urteil 

vom 14.04.2011, 14 K 1508/08, ECLI:DE:FGMUENC:2011:0414.14K1508.08.0A, juris; 

Rüsken, in: Klein, AO, 15. Aufl. 2020, $ 169 Rn. 28). Eine Steuerhinterziehung an sich hat 

der Beklagte vorliegend zutreffend angenommen. Ausgehend von einer Veräußerung der 

eingeführten Stoffe durch den asiatischen Hersteller an einen Abnehmer in Polen, der je- 

doch nie eine entsprechende Einfuhrmeldung bei den polnischen Steuerbehörden abgege- 

ben hat, ist der objektive Tatbestand einer Steuerhinterziehung im Sinne von 8 370 Abs. 1 
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AO erfüllt, weil mit der Vorlage anderslautender Rechnungen gegenüber den Zollbehörden 

unrichtige Angaben gemacht worden sind, insbesondere hinsichtlich des Warenwertes und/ 

oder des Abnehmers, wodurch die Einfuhrabgaben zu niedrig festgesetzt worden sind. Am 

Vorliegen eines subjektiven Tatbestandes bestehen ebenfalls keine Zweifel. So ergibt sich 

bereits aus der zielgerichteten Vorlage von Unterlagen über eine Scheinfirma, dass eine 

unrichtige Einfuhrerklärung nicht nur in Kauf genommen worden ist, sondern augenschein- 

lich sogar beabsichtigt war, um eine weitmöglichste Umgehung der Einfuhrabgaben zu er- 

reichen. Durch welche Person(en) die Steuerhinterziehung letztlich begangen worden ist 

und ob auch der Klägerin dabei eine Mittäterschaft angelastet werden kann oder nicht, ist 

für die hier zu beurteilende abgabenrechtliche Konsequenz demzufolge unbeachtlich. 

1. Die Revision zum BFH ist gemäß $ 115 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 FGO im Hinblick auf 

das anhängige Verfahren beim BFH (VII R 10/21) zuzulassen. 

III. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 135 Abs. 1 FGO. Ein Beschluss über die Not- 

wendigkeit der Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren gemäß $ 139 

Abs. 3 Satz 3 FGO konnte mangels Rechtsschutzbedürfnisses unterbleiben, weil die Klä- 

gerin die Kosten des Verfahrens trägt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligtendie Revision zu 

Die Revision istinnerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils bei dem Bun- 
desfinanzhof schriftlich einzulegen. Die Revisionsschrift muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Eine Ab- 
schrift oder Ausfertigung des Urteils soll ihr beigefügt werden. Die Revision ist innerhalb von zwei Mo- 
naten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen. Auch die Begründung ist bei dem Bundes- 
finanzhof einzureichen. Die Begründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit das Urteil angefochten und 
seine Aufhebung beantragt wird. Sie muss ferner die bestimmte Bezeichnung der Umstände enthalten, aus 
denen sich eine Rechtsverletzung durch das Urteil ergibt; soweit Verfahrensmängel gerügt werden, muss sie 
auch die Tatsachen angeben, aus denen sich der Mangel ergibt. 

Bei der Einlegung und Begründung der Revision vor dem Bundesfinanzhof muss sich jeder Beteiligte durch 
einen Steuerberater, einen Steuerbevolimächtigten, einen Rechtsanwalt, einen niedergelassenen europäischen 
Rechtsanwalt, einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer als Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Zur Vertretung berechtigt sind auch Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgeselischaften, Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften sowie Partnerschaftsgesellschaften, die durch einen 
der in dem vorherigen Satz aufgeführten Berufsangehörigen tätig werden. Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu- 
sammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomju- 
risten im höheren Dienst oder durch entsprechend befähigte Beschäftigte anderer Behörden oder juristischer 
Personen einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
vertreten lassen. 

Der Bundesfinanzhof hat die Postanschrift: Postfach 86 02 40, 81629 München, und die Hausanschrift: Isma- 
ninger Str. 109, 81675 München, sowie den Telefax-Anschluss: 089/ 9231-201. 
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Rechtsmittel können auch über den elektronischen Gerichtsbriefkasten des Bundesfinanzhofs eingelegt und 
begründet werden, der über die vom Bundesfinanzhof zur Verfügung gestellte Zugangs- und Übertragungssoft- 
ware erreichbar ist. Die Software kann über die Internetseite „‚www.egvp.de" lizenzkostenfrei heruntergeladen 
werden. Hier finden Sie auch weitere Informationen über die Einzelheiten des Verfahrens. 

Nach Maßgabe von 8 52d FGO sind Rechtsanwälte, Behörden und die übrigen in dieser Vorschrift genannten 
Personen verpflichtet, vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge 
und Erklärungen als elektronisches Dokument zu übermitteln. 

  

  
 


